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3Zentrale Ergebnisse

Daten der IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Ge-
flüchteten zeigen, dass zum Zeitpunkt der Befragung 
2021 bereits 1 % der Geflüchteten, die von 2013 bis 
2019 nach Deutschland eingereist waren, die deutsche 
Staatsangehörigkeit besaßen. Auf die Grundgesamtheit 
übertragen entsprach dies rund 10.000 Personen. 

Die Einbürgerungsabsichten unter den Geflüchteten 
waren 2021 sehr hoch. Von denjenigen, die 2021 nicht 
eingebürgert waren, hatten 6 % bereits einen Ein-
bürgerungsantrag gestellt und weitere 92 % konnten 
sich vorstellen, dies in Zukunft zu tun. 

Zum Befragungszeitpunkt 2021 hatten sich bereits 
64 % der Geflüchteten über den Einbürgerungsprozess 
informiert, am häufigsten wurden als Informations-
quellen das Internet und Freunde genutzt. 

Die Analysen der Angaben zu vier ausgewählten 
 Einbürgerungsvoraussetzungen (Aufenthaltsstatus, 
Aufenthaltsdauer, Lebensunterhalt und Deutsch-
kenntnisse) des Staatsangehörigkeitsgesetzes (StAG: 
Stand August 2023) zeigen, dass 2021 71 % der Ge-
flüchteten ohne Einbürgerungsantrag über einen für 
eine Einbürgerung erforderlichen Aufenthaltsstatus 
verfügten. Gut jede vierte Person (43 %) konnte eine 
ausreichende rechtmäßige Aufenthaltsdauer vorweisen 
und knapp die Hälfte verfügte über ausreichende 
Deutschkenntnisse (48 %). Über die Hälfte (57 %) 
konnte ihren eigenen Lebensunterhalt sichern, ohne 
Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld II zu beziehen. 

Die vier Einbürgerungsvoraussetzungen gleichzeitig 
konnte 2021 jedoch nur ein geringer Anteil der nicht 
eingebürgerten Geflüchteten (16 %) erfüllen, das 
entspricht hochgerechnet rund 103.000 Personen 
bundesweit. Da für eine Einbürgerung noch weitere 
Kriterien erfüllt sein müssen, war das tatsächliche Ein-
bürgerungspotenzial 2021 wahrscheinlich noch einmal 
niedriger. Ergänzend zu diesen 103.000 volljährigen 

Personen hätten sich 2021 weitere 115.000 minder-
jährige Kinder zusammen mit ihren Eltern einbürgern 
lassen können.

Angenommen, die vorausgesetzte Dauer des recht-
mäßigen Aufenthalts entsprechend der geplanten 
Modernisierung des Staatsangehörigkeitsgesetzes 
(gemäß Entwurf August 2023) würde sich auf fünf be-
ziehungsweise drei Jahre reduzieren, dann hätten 2021 
85 % der Geflüchteten bereits ausreichend lange in 
Deutschland gelebt. Im Zuge der geplanten Gesetzes-
änderungen hätten gemäß den Daten aus 2021 61 % 
der Geflüchteten ihren Lebensunterhalt eigenständig 
sichern können und 21 % hätten die genannten vier 
Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt. Dies hätte zum 
Befragungszeitpunkt 2021 hochgerechnet rund 
135.000 Personen entsprochen.

Die Analysen zeigen, dass bei Männern, Jüngeren, 
Personen aus Syrien, höher Gebildeten sowie Ge-
flüchteten mit mehr Kontakt zu Personen deutscher 
Herkunft die Wahrscheinlichkeit höher ist, die vier 
untersuchten Einbürgerungsvoraussetzungen gleich-
zeitig zu erfüllen; auch nach einer Umsetzung der ge-
planten Änderungen im Staatsangehörigkeitsgesetz.

Zentrale Ergebnisse
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6 Einleitung

1 Einleitung

Die Einbürgerung, also der Prozess zum Erwerb der 
deutschen unter Aufgabe der ursprünglichen Staats-
angehörigkeit, stellt sowohl für die ausländischen Per-
sonen als auch für die deutsche Gesellschaft ein wich-
tiges Ereignis dar. Erst mit dem Erwerb der deutschen 
Staatsangehörigkeit erhalten Personen mit bis dato 
ausländischer Staatsangehörigkeit die Möglichkeit der 
umfassenden politischen Mitbestimmung in Deutsch-
land, das heißt demokratische Rechte in Form eines 
Wahlrechts. Demnach ist die Einbürgerung auch ein 
wichtiges Instrument zur Vorbeugung eines Demo-
kratiedefizits, insbesondere bei der lang aufhältigen 
ausländischen Wohnbevölkerung, sowie zur Förderung 
des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Daneben kann 
sich durch die Einbürgerung in Deutschland unter 
Umständen der Zugang zu bestimmten Berufen oder 
die Anzahl an visafreien Reisemöglichkeiten ins Aus-
land verbessern. 

Im politischen Raum finden sich unterschiedliche 
Sichtweisen zum Zusammenhang zwischen einer 
Einbürgerung und dem Integrationsprozess. Zum 
einen wird eine Einbürgerung als letzte Stufe bzw. als 
„Krone“ und Endpunkt im Integrationsprozess ge-
sehen sowie als vollständiges Bekenntnis zum Auf-
nahmeland gewertet. Zum anderen wird die Ansicht 
vertreten, dass der Erwerb der Staatsangehörigkeit 
des Aufnahmelandes den vorhandenen Integrations-
prozess noch weiter beschleunigen und als eine Art 
„Katalysator“ fungieren kann (Gathmann & Mon-
scheuer, 2020). Aus der Forschung ist bekannt, dass 
eingebürgerte Personen in Deutschland bei einer 
Reihe von Integrationsindikatoren besser abschneiden 
als nicht eingebürgerte Personen aus demselben Her-
kunftsland. So stellen Weinmann et al. (2012) fest, 
dass Eingebürgerte höhere Bildungsabschlüsse und 

etwas bessere Deutschsprachkenntnisse haben sowie 
ihr Freundeskreis stärker durch deutschsprachige 
Personen geprägt ist als bei Nicht-Eingebürgerten. 
Internationale Studien finden zudem einen positi-
ven Effekt einer Einbürgerung auf unterschiedliche 
Indikatoren der sozioökonomischen Integration. Sie 
zeigen, dass die Annahme der Staatsangehörigkeit 
des Aufnahmelandes einen positiven Einfluss auf die 
soziale und politische Integration sowie den Arbeits-
marktzugang und das Einkommen hat ( Bevelander 
& Pendakur, 2012; Bratsberg et al., 2002; Gathmann 
& Garbers, 2022; Heinmueller et al., 2015; Picot & 
Hou, 2011). Für Deutschland berichtet Steinhardt 
(2012) einen relativ starken und positiven Effekt ins-
besondere auf das Einkommen von Männern. Gath-
mann und Garbers (2022) zeigen in einer neueren Stu-
die hingegen einen ähnlichen Effekt für eingebürgerte 
Frauen und begründen diesen mit einem stärkeren 
Anpassungsverhalten im Vergleich zu Frauen mit aus-
ländischem Pass. Insgesamt wird in der Forschung 
davon ausgegangen, dass antragstellende Personen 
– insbesondere in Deutschland aufgrund der bislang 
relativ hohen Einbürgerungsanforderungen – bereits 
vor der Einbürgerung einen vergleichsweise guten 
Integrationsstand aufweisen und sich dieser durch 
eine Einbürgerung noch einmal zusätzlich positiv 
entwickeln könnte (Gathmann & Monscheuer, 2020; 
Weinmann et al., 2012).  

Obwohl die Einbürgerungsquoten nach Reformen des 
deutschen Staatsangehörigkeitsrechts bereits in den 
1990er-Jahren gestiegen sind, sind Einbürgerungen in 
Deutschland nach wie vor selten. So erhielten in den 
letzten 20 Jahren jährlich zwischen zwei bis drei Pro-
zent der ausländischen Staatsangehörigen, die be-
reits seit zehn Jahren in Deutschland lebten, einen 
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deutschen Pass (2022: 3,1 %; Statistisches Bundes-
amt, 2023a).1 Obwohl Deutschland damit im euro-
päischen Vergleich im Durchschnitt liegt (EU-Durch-
schnitt 2021: 2,2 %; EU-Spitzenreiter 2021: Schweden 
mit 10,0 %; Eurostat, 2023), ist die Ausschöpfung des 
Einbürgerungspotenzials sehr gering, was auf eine ge-
ringe Motivation zur Einbürgerung bei ausländischen 
Personen hinweist (siehe auch Weinmann et al., 2012). 
Mit dem hohen Zuzug von Personen mit Fluchthinter-
grund in den Jahren 2015/16 kann sich dieser stagnie-
rende Trend aber bald in eine andere Richtung ent-
wickeln. So ist von anerkannten Schutzsuchenden 
bekannt, dass sie zumeist eine hohe Bleibewahrschein-
lichkeit und – anders als beispielsweise Erwerbs-
migrantinnen und -migranten – aufgrund der Flucht-
umstände (z. B. drohender Verfolgung) eine niedrigere 
Identifikation mit ihrem Herkunftsland aufweisen 
(Brücker et al., 2016; Weinmann et al., 2012). Hohe 
Einbürgerungsabsichten unter Geflüchteten spiegeln 
sich auch in der Einbürgerungsstatistik wider. So stell-
ten 2022 Syrerinnen und Syrer2 mit 29 % in Deutsch-
land die größte Gruppe unter allen Eingebürgerten dar. 
Von den 168.000 Eingebürgerten im Jahr 2022 hatten 
weitere 7.000 Personen eine irakische und 4.000 Per-
sonen eine afghanische Staatsangehörigkeit (Statisti-
sches Bundesamt, 2023b). Zudem geht eine Prognose 
aufgrund der bisherigen Einbürgerungsdynamik unter 
syrischen Staatsangehörigen davon aus, dass sich zwi-
schen 2022 und 2024 insgesamt 39.000 bis 157.000 
Syrerinnen und Syrer in Deutschland einbürgern lassen 
könnten (Gülzau & Schneider, 2023). 

Der vorliegende Forschungsbericht knüpft an die oben 
genannten Befunde an und rückt die Einbürgerungs-
motivation sowie das Einbürgerungspotenzial 
 Geflüchteter3, die zwischen 2013 und 2019 nach 
Deutschland eingereist sind, in den Mittelpunkt. Hier-
für wird zunächst in Kapitel 2 ein Überblick über die 
rechtlichen Voraussetzungen für eine Einbürgerung 
Geflüchteter in Deutschland gegeben. Anschließend 

1 Bei der Berechnung des ausgeschöpften Einbürgerungspoten-
zials setzt das Statistische Bundesamt die Zahl an Einbürge-
rungen ins Verhältnis zur Zahl der ausländischen Personen, die 
zu Beginn eines Berichtsjahres seit mindestens zehn Jahren in 
Deutschland leben. Das heißt, anders als in dem vorliegenden 
Forschungsbericht wird bei der Berechnung des Einbürgerungs-
potenzials lediglich die Aufenthaltsdauer von zehn Jahren bei 
ausländischen Personen berücksichtigt.

2 Für detailliertere Informationen zu den Einbürgerungsentschei-
dungen syrischer Geflüchteter siehe Haller und Yanaşmayan 
(2023).

3 Der Begriff „Geflüchtete“ oder „Schutzsuchende“ wird in diesem 
Bericht nicht im rechtlichen Sinne, sondern als Sammelbegriff 
für Personen verwendet, die in Deutschland einen Asylantrag 
gestellt haben, unabhängig davon, ob bzw. wie dieser Antrag 
entschieden wurde (dazu auch Kroh et al. (2016) und Infobox).

wird in Kapitel 3 dargestellt, wie viele Geflüchtete 
sich bis 2021 bereits einbürgern ließen oder einen An-
trag auf Einbürgerung gestellt haben, wie sich bei den 
weiteren Geflüchteten die Einbürgerungsabsichten 
gestalten und wie sie sich bis dato informiert haben. 
Im vierten Kapitel wird bivariat untersucht, inwieweit 
einzelne gesetzliche Voraussetzungen von denjenigen, 
die bis 2021 noch keinen Antrag auf eine Einbürgerung 
gestellt hatten, erfüllt werden. Im fünften Kapitel wer-
den die vier untersuchten gesetzlichen Einbürgerungs-
voraussetzungen in einem Index zusammengefasst 
und geschätzt, in welchem Ausmaß diese von der 
Untersuchungspopulation gleichzeitig erfüllt  wurden. 
In Kapitel 6 wird analysiert, welche Änderungen sich 
durch die angestrebte Modernisierung des Staats-
angehörigkeitsrechts ergeben. Abschließend wird in 
einem Exkurs die (Mit-)Einbürgerung von Kindern the-
matisiert. Ziel des Forschungsberichts ist, durch die 
Kenntnis der Sozialstruktur potenziell einzubürgernder 
Geflüchteter besser zu verstehen, welche Chancen 
und Barrieren sich durch gesetzliche Voraussetzungen 
ergeben, um so gegebenenfalls frühzeitig politische 
Maßnahmen ableiten zu können. Die empirischen Ana-
lysen basieren auf der IAB-BAMF-SOEP-Befragung 
von Geflüchteten. Zur Untersuchungspopulation ge-
hören alle volljährigen Befragungspersonen, die zwi-
schen 2013 und 2019 nach Deutschland eingereist 
sind, einen Antrag auf Asyl gestellt haben und sich im 
Erhebungsjahr 2021 in der Bundesrepublik aufhielten.
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Das Forschungszentrum des Bundesamtes für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF-FZ) führt die IAB-BAMF-
SOEP-Befragung von Geflüchteten gemeinsam mit 
dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) und dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) 
am DIW Berlin durch (Brücker et al., 2017). Die IAB-
BAMF-SOEP-Befragung ist eine seit 2016 laufende 
bundesweite Längsschnittbefragung von Perso-
nen, die im Zeitraum vom 1. Januar 2013 bis ein-
schließlich 31. Dezember 2019 nach Deutschland 
gekommen sind und hier einen Asylantrag gestellt 
haben, unabhängig von Verlauf und Ausgang des 
Asylverfahrens. Berücksichtigt wurden somit so-
wohl Personen, die sich im Asylverfahren befanden, 
als auch solche, denen bereits ein Schutzstatus zu-
erkannt wurde. Weiterhin wurden Personen befragt, 
deren Asylantrag abgelehnt, deren Ausreise bzw. Ab-
schiebung jedoch aus unterschiedlichen Gründen 
ausgesetzt wurde und die daher überwiegend eine 
Duldung erhalten haben (Kroh et al., 2016). Zusätz-
lich wurden die Haushaltsmitglieder dieser Personen 
befragt. Die Grundlage für die Stichprobenziehung 
bildete das Ausländerzentralregister (AZR). Bei Ver-
wendung statistischer Gewichtungsverfahren sind die 
auf Basis der Daten gewonnenen Ergebnisse reprä-
sentativ für die Haushalte oder Personen der oben 
abgegrenzten Population (für eine detaillierte Dar-

stellung der Stichprobenziehung: Kroh et al., 2016, 
Kühne et al., 2019; Jacobsen et al., 2019). In diesem 
Forschungsbericht wurden überwiegend Daten von 
2.540 volljährigen Befragten aus der sechsten Er-
hebungswelle des Jahres 2021 verwendet. Unter Zu-
hilfenahme von Gewichten können die Ergebnisse auf 
816.000 volljährige Personen hochgerechnet werden. 
Zu beachten ist, dass entsprechend den Regelungen 
des Staatsangehörigkeitsgesetzes (StAG) eine Antrag-
stellung auf Einbürgerung aber bereits ab 16 Jahren 
möglich ist. In die folgenden Analysen zur Erfüllung 
der Einbürgerungsvoraussetzungen können aber mit 
den vorliegenden Datengrundlagen nur volljährige 
Geflüchtete eingehen. 16- und 17-jährige Geflüchtete 
werden daher im Exkurs „(Mit-)Einbürgerung von 
Kindern“ gesondert berücksichtigt.  

Das Befragungsprogramm der IAB-BAMF-SOEP- 
Befragung von Geflüchteten ist vergleichsweise um-
fangreich (Brücker et al., 2017), was eine umfassende 
Analyse der Lebensumstände der Geflüchteten er-
laubt. Bei den Analysen ist es daher möglich, eine 
Vielzahl an relevanten Merkmalen, beispielsweise 
Einreisezeitpunkt, Geschlecht, Alter, Herkunftsland, 
Bildungsniveau oder aufenthaltsrechtlicher Status, 
zu berücksichtigen. Alle Angaben beziehen sich auf 
Selbsteinschätzungen der Geflüchteten.

Infobox: Datengrundlage
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Ausländische Personen, die rechtmäßig dauerhaft 
in Deutschland leben, können sich bei Vorliegen der 
Voraussetzungen auf Antrag bei der zuständigen 
Staatsangehörigkeitsbehörde einbürgern lassen. Hier-
bei wird die deutsche Staatsangehörigkeit am häufigs-
ten über eine Anspruchseinbürgerung nach § 10 StAG 
(2022: 84 % inklusive Einbürgerungen als Familien-
angehörige gem. § 10 Abs. 2 StAG), gefolgt von Er-
messenseinbürgerungen nach § 8 StAG (11 % inklusive 
Einbürgerungen von Ehe- oder Lebenspartnerinnen 
und -partnern von Deutschen gem. § 9 StAG) er-
worben (Statistisches Bundesamt, 2023).4 Unter ein-
gebürgerten Personen mit syrischer Staatsangehörig-
keit lag der Anteil an Ermessenseinbürgerungen 
(inklusive Einbürgerungen von Ehe- oder Lebens-
partnerinnen und -partnern von Deutschen) im Jahr 
2022 mit 17 % deutlich über dem Durchschnitt, ge-
folgt von Personen mit irakischer Staatsangehörig-
keit mit 15 % (Statistisches Bundesamt, 2023). Das 
folgende Kapitel gibt einen kurzen Überblick über die 
Anforderungen der Anspruchs- sowie Ermessensein-
bürgerung gemäß StAG (Stand August 2023) sowie 
den vorläufigen Anwendungshinweisen des BMI zum 
StAG vom 1. Juni 2015 (VAH-StAG).5 Auf  Änderungen 
im Zuge der aktuell geplanten Reform des Staats-
angehörigkeitsgesetzes (Stand August 2023) wird 
 später in Kapitel 6 eingegangen.

Im Rahmen einer Anspruchseinbürgerung nach 
§ 10 Abs. 1 StAG müssen antragstellende Perso-

4 Weitere rechtliche Möglichkeiten für eine Einbürgerung 
bestehen beispielsweise für ehemalige Deutsche und 
deren Kinder, die im Ausland leben (§ 13 StAG), oder 
frühere deutsche Staatsangehörige (Art. 116 Abs. 2  
S. 1 GG).

5 Die VAH-StAG sind rechtlich nicht bindend, sollen aber 
zur sachgerechten Anwendung des StAG beitragen.

2 Gesetzliche Regelungen zur 
Einbürgerung

nen6 für eine erfolgreiche Einbürgerung die dort ge-
nannten Voraussetzungen kumulativ erfüllen. Zudem 
müssen die eigene Identität und  Staatsangehörigkeit 
geklärt sein. Letzteres kann insbesondere bei Ge-
flüchteten eine Herausforderung darstellen, wenn 
sie nicht über die notwendigen Dokumente verfügen. 
Sind jedoch alle Voraussetzungen erfüllt und liegt kein 
Ausschlussgrund vor (§ 11 StAG), ergibt sich auf An-
trag ein Rechtsanspruch auf Einbürgerung. Die folgen-
den Voraussetzungen müssen für eine Anspruchsein-
bürgerung erfüllt sein:

1. Aufenthaltsstatus: Unbefristetes Aufenthalts-
recht zum Zeitpunkt der Einbürgerung, eine Blaue 
Karte EU oder eine befristete Aufenthaltserlaub-
nis, die ihrem Zweck nach zu einem dauerhaften 
 Aufenthalt führen kann, beispielsweise Perso-
nen mit anerkanntem Flüchtlingsstatus, Asyl-
berechtigte, Personen mit subsidiärem Schutz (§ 10 
Abs. 1 S. 1 Nr. 2 StAG) 

2. Aufenthaltsdauer: Seit mindestens acht  Jahren 
gewöhnlicher und rechtmäßiger Aufenthalt in 
Deutschland (§ 10 Abs. 1 S. 1 StAG), wobei die 
Frist nach einem erfolgreichen Besuch eines 
Integrationskurses auf sieben Jahre verkürzt wird; 
bei besonderen Integrationsleistungen ist eine Ver-
kürzung auf bis zu sechs Jahre möglich (§ 10 Abs. 3 
StAG)

3. Lebensunterhalt: Eigenständige Sicherung des 
Lebensunterhalts (auch für unterhaltsberechtigte 

6 Fähig zur Vornahme von Verfahrenshandlungen nach 
dem StAG ist, wer das 16. Lebensjahr vollendet hat, so-
fern er nicht nach Maßgabe des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches geschäftsunfähig oder im Falle seiner Volljährigkeit 
in dieser Angelegenheit zu betreuen und einem Einwil-
ligungsvorbehalt zu unterstellen wäre (vgl. § 37 Abs. 1 
StAG).
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Familienangehörige), das heißt kein Bezug von 
Sozialleistungen (Grundsicherung für Arbeits-
suchende (Sozialgesetzbuch (SGB) II) oder Sozial-
hilfe (SGB XII)); Bezug von Leistungen ist unschäd-
lich, wenn die Inanspruchnahme nicht zu vertreten 
ist (§ 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 StAG)7 

4. Deutschkenntnisse: Ausreichende Deutschkennt-
nisse, das heißt mindestens Sprachniveau B1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 
(GER; § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 StAG)8

5. Bekenntnis zur Demokratie: Schriftliches und 
mündliches Bekenntnis zur freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland (§ 10 Abs. 1 StAG)9 

6. Mehrstaatigkeit: Verlust oder Aufgabe der bis-
herigen Staatsangehörigkeit(en) (§ 10 Abs. 1 S. 1 
Nr. 4 StAG), wobei insbesondere bei Geflüchteten 
mit anerkannter Flüchtlingseigenschaft, bei Asyl-
berechtigten sowie Staatenlosen aufgrund diverser 
Tatbestände Mehrstaatigkeit durch die Behörden in 
der Regel hingenommen wird (§ 12 Abs. 1 StAG)10 

7. Straffreiheit: Keine Verurteilung wegen einer 
Straftat im Inland und Ausland, die die Bagatell-
grenze von insgesamt 90 Tagessätzen Geldstrafe 
oder drei Monaten Freiheitsstrafe zur Bewährung 
überschreitet (§ 10 Abs. 1 S 1 Nr. 5 StAG i. V. m 
§ 12a Abs. 1 StAG). Verurteilungen wegen einer 
rechtswidrigen antisemitischen, rassistischen, 
fremdenfeindlichen oder sonstigen menschenver-
achtenden Tat im Sinne von § 46 Abs. 2 Satz 2 des 
Strafgesetzbuches zu einer Freiheits-, Geld- oder 
Jugendstrafe sind immer hinderlich (§ 12a Abs. 1 
S. 2 StAG).

7 Gemäß der Rechtsprechung (NK-AuslR/Geyer, 3. Aufl. 2023, 
StAG § 10 Rn. 36) kann auch bei einer Anspruchseinbürgerung 
der materielle Anspruch auf Leistungen nach SGB II oder SGB 
XII einbürgerungsschädlich sein, wenn keine sichere Prognose 
vorhanden ist, dass Antragstellende voraussichtlich dauerhaft in 
der Lage sein werden, ihren Lebensunterhalt aus eigenen Ein-
künften zu sichern.  

8 Das Sprachniveau Stufe B1 GER ist wie folgt definiert: Kann die 
Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet 
wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Frei-
zeit usw. geht. Kann die meisten Situationen bewältigen, denen 
man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Kann sich einfach 
und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche 
Interessengebiete äußern. Kann über Erfahrungen und Ereig-
nisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und 
zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen 
geben. Siehe https://www.europaeischer-referenzrahmen.de 
(08.03.2023).

9 Ausnahmen hierzu gelten für nicht handlungsfähige Personen, 
vgl. § 10 Abs. 1 S. 2 StAG.

10 Für weitere Informationen zur Hinnahme von Mehrstaatigkeit 
bei Geflüchteten mit Reiseausweis nach Art. 28 des Abkommens 
vom 28. Juli 1951 siehe auch VAH-StAG. Weitere Ausnahmen 
gelten für Bürgerinnen und Bürger der EU und der Schweiz  
(§ 12 Abs. 2 StAG).

8. Einordnung in deutsche Lebensverhältnisse: 
Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung 
in Deutschland, in der Regel nachgewiesen durch 
bestandenen Einbürgerungstest (§ 10 Abs. 1 S. 1 
Nr. 7 StAG). Die Einordnung in die deutschen 
Lebensverhältnisse muss gewährleistet sein, ins-
besondere darf die antragstellende Person nicht 
gleichzeitig mit mehreren Personen verheiratet 
sein (§ 10 Abs. 1 S. 1 letzter Hs.).

Eine Ermessenseinbürgerung nach § 8 Abs. 1 StAG 
kommt insbesondere in Betracht, wenn die Voraus-
setzungen einer Anspruchseinbürgerung nicht er-
füllt werden können, zum Beispiel für Personen mit 
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1  AufenthG 
(Aufent haltsgewährung aufgrund eines  humanitären 
Aufnahmeprogramms) oder § 23a Abs. 1 AufenthG 
(Aufenthaltsgewährung in Härtefällen). Zudem er-
öffnet § 8 Abs. 2 die Möglichkeit, aufgrund unzumut-
barer Härte von der Erfüllung mancher Vorausset-
zungen, beispielsweise der ausreichenden Sicherung 
des Lebensunterhalts oder Straffreiheit, abzusehen 
(z. B. bei Menschen mit Behinderungen, älteren Per-
sonen oder mit einzubürgernden Kindern). Gleiches 
gilt, wenn die Einbürgerung der ausländischen Per-
son im besonderen öffentlichen Interesse liegt (z. B. 
bei Spitzensportlerinnen und -sportlern). Außerdem 
soll speziell bei Geflüchteten berücksichtigt wer-
den, dass die Beibringung von Dokumenten aus dem 
Herkunftsland erschwert sein kann (VAH-StAG, Nr. 
8.1.3.1). Insgesamt räumt die Ermessenseinbürgerung 
den Behörden somit mehr Spielraum ein, einem Ein-
bürgerungsantrag zuzustimmen oder ihn abzulehnen. 
Nach dem Wortlaut des StAG und den VAH-StAG 
müssen neben der Klärung der eigenen Identität und 
Staatsangehörigkeit die folgenden neun Kriterien 
 erfüllt sein: 

1. Aufenthaltsstatus: Wie bei Anspruchsein-
bürgerung; ergänzend Personen, die über huma-
nitäre Aufnahmeprogramme der Länder eingereist 
sind, § 23 Abs. 1 AufenthG, oder in Härtefällen, 
§ 23a Abs. 1 AufenthG (VAH-StAG, Nr. 8.1.2.4)

2. Aufenthaltsdauer: Wie bei Anspruchsein-
bürgerung; ergänzende Verkürzung der Aufent-
haltsdauer auf sechs Jahre bei Geflüchteten mit an-
erkannter Flüchtlingseigenschaft, Asylberechtigten 
(jedoch nicht subsidiär Schutzberechtigte) sowie 
Staatenlosen (§ 8 Abs. 1 StAG; VAH-StAG, Nr. 
8.1.3 ff.). Für mit einzubürgernde Ehe- sowie 
Lebenspartnerinnen oder -partner von Antrag-
stellenden reduziert sich die notwendige Aufent-
haltsdauer auf vier Jahre, wenn die Ehe seit zwei 
Jahren im Bundesgebiet bestanden hat (VAH-StAG, 

https://www.europaeischer-referenzrahmen.de
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Nr. 8.1.3.9.1; 10.2.1.2.1). Die Einbürgerung von Ehe- 
und Lebenspartnerinnen oder -partnern von deut-
schen Staatsangehörigen ist bei mindestens zwei 
Jahren Ehe hingegen bereits nach dreijährigem 
rechtmäßigem Aufenthalt in Deutschland möglich 
(§ 9 Abs. 1 S. 1 StAG).11 

3. Unterhaltsfähigkeit (Lebensunterhalt): Ähnlich 
wie bei Anspruchseinbürgerung, jedoch bereits ma-
terieller Anspruch – und nicht nur der tatsächliche 
Bezug – auf Sozialhilfe (SGB XII) oder Arbeits-
losengeld II (SGB II) als absolutes Einbürgerungs-
hindernis; Absicherung gegen Krankheit, Pflege-
bedürftigkeit, Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit im 
Alter muss Teil des zu sichernden Lebensunter-
halts sein; bei Bezug von weiteren staatlichen Leis-
tungen Prognose über zukünftige eigenständige 
Sicherung des Lebensunterhalts (§ 8 Abs. 1 StAG; 
VAH-StAG, Nr. 8.1.1.4)

4. Deutschkenntnisse: Wie bei Anspruchsein-
bürgerung (VAH-StAG, Nr. 8.1.2.1.1)

5. Eigene Wohnung oder Unterkommen: Unterkunft, 
die Antragstellenden und zugehörigen Familien-
mitgliedern eigene Haushaltsführung ermöglicht 
(§ 8 Abs. 1 StAG, VAH-StAG, Nr. 8.1.1.3) 

6. Bekenntnis zur Demokratie: Wie bei Anspruchs-
einbürgerung (VAH-StAG, Nr. 8.1.2.5)

7. Mehrstaatigkeit: Wie bei Anspruchseinbürgerung 
(VAH-StAG, Nr. 8.1.2.6 ff.)

8. Straffreiheit: Wie bei Anspruchseinbürgerung (§ 8 
Abs. 1 StAG, VAH-StAG, Nr. 8.1.1.2)

9. Einordnung in deutsche Lebensverhältnisse: Wie 
bei Anspruchseinbürgerung (§ 8 Abs. 1 StAG)

Der größte Unterschied bei den Voraussetzungen 
zwischen einer Anspruchs- und einer Ermessens-
einbürgerung ergibt sich demnach in Bezug auf die 
Aufenthaltsdauer und der Sicherung des Lebens-
unterhaltes. So reduziert sich die notwendige Aufent-
haltsdauer im Rahmen einer Ermessenseinbürgerung 
für Geflüchtete, denen die Flüchtlingseigenschaft nach 
der Genfer Flüchtlingskonvention zuerkannt wurde, 
die als asylberechtigt anerkannt wurden, oder bei 
Staatenlosen auf sechs Jahre. Anders als bei einer An-
spruchseinbürgerung ist der Bezug von oder der ma-
terielle Anspruch auf Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld 
II bei einer Ermessenseinbürgerung nicht möglich, 
selbst dann, wenn die Antragstellenden diesen nicht 
zu vertreten haben (VAH-StAG, Nr. 8.1.1.4). Zudem 
muss eine ausreichende soziale Absicherung gegen 
Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Berufs- oder Erwerbs-
unfähigkeit und für das Alter nachgewiesen werden. 

11 Darüber hinaus müssen Ehe- sowie Lebenspartnerinnen und 
-partner die weiteren Voraussetzungen für eine Einbürgerung 
erfüllen (VAH-StAG, Nr. 10.2.1.1).

Werden weitere staatliche Leistungen bezogen (z. B. 
Arbeitslosengeld, Erziehungsgeld, Unterhaltsgeld, 
Krankengeld, Wohngeld oder Ausbildungsförderung), 
muss die Staatsangehörigkeitsbehörde anhand einer 
Prognose abschätzen, ob die Antragstellenden in Zu-
kunft auch ohne die jeweiligen staatlichen Leistungen 
ihren Lebensunterhalt bestreiten können (VAH-StAG, 
Nr. 8.1.1.4). Da ansonsten große Überschneidungen 
bei den Voraussetzungen für eine Anspruchs- und Er-
messenseinbürgerung bestehen (vgl. VAH-StAG), wer-
den sie in diesem Bericht gemeinsam berücksichtigt 
und es wird jeweils der günstigere Fall bei der Über-
prüfung der Voraussetzungen angewendet. 

Personen, die einen Antrag auf Einbürgerung  stellen 
wollen, haben zunächst die Möglichkeit, ein Bera-
tungsgespräch bei der zuständigen Behörde zu ver-
einbaren (BAMF, 2023). In dem Gespräch wird geklärt, 
inwieweit die Voraussetzungen erfüllt sind und wel-
che Erfolgsaussichten sich für die betroffene Person 
ergeben. Hierbei ist zu beachten, dass die Gesetzes-
texte sowie die vorläufigen Anwendungshinweise des 
BMI vom 01. Juni 2015 vielfach Auslegungsspielräume 
eröffnen, sodass es zu Abweichungen bei der Über-
prüfung der Einbürgerungsvoraussetzungen sowohl 
bei einer Ermessens- als auch Anspruchseinbürgerung 
zwischen Bundesländern, Städten und Gemeinden 
kommen kann (Beauftragte der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration, 2018).

Die Kosten für einen Antrag auf Einbürgerung be-
laufen sich für erwachsene Personen sowie allein ein-
zubürgernde Minderjährige auf jeweils 255 Euro. Für 
Kinder, die zusammen mit ihren Eltern eingebürgert 
werden12, sind 51 Euro zu entrichten (§ 38 StAG). 
Zudem gibt es die Möglichkeit der Beantragung einer 
reduzierten Gebühr für Geringverdienende oder bei 
der Miteinbürgerung mehrerer Kinder. Nach erfolg-
reicher Prüfung des Antrags und Loyalitätserklärung 
(Abgabe des Bekenntnisses zur freiheitlich demo-
kratischen Grundordnung) durch die antragstellende 
Person wird die Einbürgerung mit der Aushändigung 
der von der zuständigen Verwaltungsbehörde aus-
gefertigten Einbürgerungsurkunde schließlich wirksam 
(§ 16 StAG).

12 Weitere Informationen zur (Mit-)Einbürgerung von Kindern sind 
im gleichnamigen Exkurs enthalten.
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3 Einbürgerungsabsichten und 
Informationsquellen

Nach dem Überblick über die gesetzlichen Voraus-
setzungen und Möglichkeiten für eine Einbürgerung 
bei Schutzsuchenden wird im folgenden Abschnitt 
untersucht, wie viele Geflüchtete sich bis 2021 be-
reits haben einbürgern lassen, wie sich die  weiteren 
Einbürgerungsabsichten gestalten und wie sich 
noch nicht eingebürgerte Geflüchtete über den Ein-
bürgerungsprozess informiert haben. Als Grundlage 
für die Analysen dienen die Daten der IAB-BAMF-
SOEP-Befragung von 2.540 volljährigen Geflüchteten 
aus dem Erhebungsjahr 2021 (siehe Infobox). Ins-
gesamt können die Angaben der Befragten unter 
 Zuhilfenahme von Gewichten auf rund 816.000 
 Geflüchtete hochgerechnet werden. 

2021 besaßen 1 % der zwischen 2013 und 2019 ein-
gereisten Geflüchteten die deutsche Staatsangehörig-
keit; dies entsprach den Hochrechnungen zufolge 

bundesweit rund 10.000 Geflüchteten. Von denjenigen, 
die sich bisher nicht haben einbürgern lassen, gaben 
6 % an, dass sie bereits einen Antrag auf Einbürgerung 
gestellt haben (Abbildung 1). Weitere 92 % konnten 
sich vorstellen, einen solchen Antrag in der Zukunft 
zu stellen (82 % ganz sicher; 10 % wahrscheinlich). 
Lediglich 2 % wollten sich auch zukünftig nicht ein-
bürgern lassen (1 % eher unwahrscheinlich, 1 % ganz 
sicher nicht). Aufgrund der hohen Konzentration von 
Befragten, die eine Einbürgerung anstreben, und den 
damit einhergehenden geringen Unterschieden bzw. 
der Varianz bei den Einbürgerungsabsichten können 
Gruppenunterschiede diesbezüglich nicht verläss-
lich untersucht werden. Die insgesamt jedoch sehr 
stark ausgeprägten Einbürgerungsabsichten unter 
Geflüchteten sind aus der Literatur bereits bekannt 
(Weinmann et al., 2012).

Abbildung 1: Absicht, die deutsche Staatsangehörigkeit zu beantragen, im Jahr 2021 (Anteile in Prozent)

Quelle: IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten 2021 (v38); Daten gewichtet; n = 2.471

Ganz sicher nicht 1

Eher unwahrscheinlich 1

Ja, wahrscheinlich 10

Ja, bereits beantragt 6

Ja, ganz sicher 82
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Abbildung 3: Subjektive Einschätzung der Erfüllung von Einbürgerungsvoraussetzungen 2021 (Anteile in Prozent)

Quelle: IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten 2021 (v38); Daten gewichtet; n = 2.032

Ein erster Schritt, um Einbürgerungsabsichten zu rea-
lisieren, besteht darin, sich über das Einbürgerungs-
verfahren zu informieren. Geflüchtete, die 2021 noch 
keinen Einbürgerungsantrag gestellt hatten, dies aber 
zukünftig tun wollten, gaben zu 22 % an, sich  bereits 
ausführlich über das Einbürgerungsverfahren infor-
miert zu haben. Weitere 42 % hatten sich etwas, 
10 % kaum und 26 % noch gar nicht informiert (ohne 
Abbildung). Von denjenigen, die mindestens eine 
Informationsquelle angaben, hatten über die Hälfte 
(54 %) eine Quelle, weitere 29 % zwei Quellen und 
weitere 18 % drei Quellen oder mehr konsultiert (ohne 
Abbildung). Abbildung 2 ist zu entnehmen, dass am 
häufigsten das Internet und Freunde als Informations-
quellen zum Einbürgerungsverfahren herangezogen 
wurden. Mit großem Abstand folgten danach der 

Integrationskurs, die Staatsangehörigkeitsbehörden 
sowie sonstige Informationsquellen. Weitere Quellen 
bewegten sich jeweils im einstelligen Prozentbereich.

Die Entscheidung, einen Antrag auf Einbürgerung 
zu stellen, dürfte auch damit zusammenhängen, ob 
potenzielle Antragstellende davon ausgehen, die An-
forderungen zu erfüllen. Zum Befragungszeitpunkt 
im Jahr 2021 ging ein Viertel (25 %) der Geflüchteten 
davon aus, dass sie die geltenden Voraussetzungen 
vollständig erfüllen, weitere 40 %, dass sie ihnen teil-
weise nachkommen, und knapp ein Fünftel (18 %), 
dass sie diese nicht erfüllen. Ein ähnlich hoher An-
teil (17 %) konnte hierzu keine Aussage treffen (Ab-
bildung 3).

Abbildung 2: Genutzte Informationsquellen zum Einbürgerungsverfahren 2021 (Mehrfachantworten möglich;  
Anteile in Prozent)

Quelle: IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten 2021 (v38); Daten gewichtet; n = 1.813

Hinweis: Die Linien geben den jeweiligen Konfidenzintervall wieder, d. h. den Wertebereich, in dem der Parameter mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 95 % liegt.
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Zusammenfassend zeigt sich, dass sich 2021 insgesamt 
64 % der Geflüchteten mit Einbürgerungsabsichten 
bereits über das Einbürgerungsverfahren informiert 
und hierbei am häufigsten auf Informationen aus dem 
Internet und von Freunden zurückgegriffen hatten. 
Jede vierte Person kam 2021 darüber hinaus zu der 
Einschätzung, dass sie die Anforderungen für eine Ein-
bürgerung vollständig erfülle. Inwieweit Geflüchtete 
den in diesem Bericht untersuchten Anforderungen für 
eine Einbürgerung tatsächlich nachkommen konnten, 
wird im weiteren Verlauf dieser Studie dargestellt.
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4 Analysen zur Erfüllung 
einzelner Einbürgerungs
voraussetzungen

Einige der gesetzlichen Voraussetzungen für eine An-
spruchs- oder Ermessenseinbürgerung werden in den 
folgenden Analysen als Indikatoren verwendet, um das 
Einbürgerungspotenzial der zwischen 2013 und 2019 
eingewanderten und schutzsuchenden volljährigen 
Personen abzuschätzen, die bis zum Befragungszeit-
punkt im Jahr 2021 noch keinen Einbürgerungsantrag 
gestellt hatten. Mithilfe von Gewichten kann diese 
Gruppe im Jahr 2021 auf 762.000 Geflüchtete hoch-
gerechnet werden. Da nicht alle gesetzlichen An-
forderungen anhand der IAB-BAMF-SOEP-Daten 
adäquat abgebildet werden können, legt dieser Be-
richt den Fokus auf die folgenden vier Aspekte: aus-
reichender Aufenthaltsstatus, Aufenthaltsdauer, Si-
cherung des Lebensunterhaltes, Deutschkenntnisse. 
Nicht überprüft werden (können) die amtliche Klärung 
der Identität und Staatsangehörigkeit, die Handlungs-
fähigkeit, das Bekenntnis zur Demokratie, die Aufgabe 
der bisherigen Staatsangehörigkeit(en), die Straffrei-
heit, Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung 
und der Lebensverhältnisse in Deutschland, die Ein-
ordnung in deutsche Lebensverhältnisse sowie mög-
liche Ausschlussgründe.

4.1 Erhebung und 
Operationalisierung 
der Einbürgerungs
voraussetzungen

Im folgenden Kapitel wird die Erhebung der vier hier 
untersuchten Einbürgerungsvoraussetzungen (Aufent-

haltsstatus, Aufenthaltsdauer, Sicherung des Lebens-
unterhalts sowie Deutschkenntnisse) dargestellt. Da-
rüber hinaus werden die Operationalisierungsschritte 
für die empirischen Analysen beschrieben.

Aufenthaltsstatus

In der IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten 
wird der Aufenthaltsstatus jährlich anhand der folgen-
den Frage- und Antwortmöglichkeiten erfasst:

Welchen Aufenthaltstitel haben Sie momentan? 
Schauen Sie bitte auf das Etikett der Ausländer-
behörde in Ihrem Pass.

 ■ Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 Aufenthalts-
gesetz (Asylberechtigt)

 ■ Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 2 Alternative 1 
Aufenthaltsgesetz (anerkannter Flüchtling nach der 
Genfer Flüchtlingskonvention)

 ■ Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 2 Alternative 2 
Aufenthaltsgesetz (subsidiärer Schutz)

 ■ Niederlassungserlaubnis nach § 26 Abs. 3 Aufent-
haltsgesetz (uneingeschränktes Aufenthaltsrecht)

 ■ Aufenthaltserlaubnis nach §§ 28, 29, 30, 31, 32, 34, 
36 Aufenthaltsgesetz (Familiennachzug)

 ■ Aufenthaltsgestattung nach § 55 Asylgesetz (Asyl-
bewerber)

 ■ Duldung nach § 60a Aufenthaltsgesetz
 ■ Aufenthaltserlaubnis nach §§ 22, 23, 23a, 25 Abs. 3, 

4 oder 5 Aufenthaltsgesetz (sonstiger humanitärer 
Aufenthalt)

 ■ Neuen Aufenthaltstitel beantragt, inklusive Ver-
längerung des alten Titels (insbesondere Fiktions-
bescheinigung)
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 ■ Einen anderen Aufenthaltstitel
 ■ Keinen Aufenthaltstitel

Befragte, die eine der kursiv markierten Antwortkate-
gorien angegeben haben, wurden eingeteilt in die 
Gruppe derjenigen, die zum Messzeitpunkt über einen 
ausreichenden Aufenthaltstitel für eine Einbürgerung 
verfügten. Alle Personen mit anderen Angaben wurden 
in die Gruppe derjenigen eingeteilt, die über keinen 
ausreichenden Titel für eine Einbürgerung verfügten. 
Zu dieser letzteren Gruppe wurden auch Personen 
mit einer Fiktionsbescheinigung gezählt, da hier nicht 
eindeutig ersichtlich ist, welcher Aufenthaltstitel be-
antragt wurde. Auch Personen mit einem  sonstigen 
humanitären Aufenthalt wurden der Gruppe mit kei-
nem ausreichenden Aufenthaltstitel zugeordnet, weil 
diese Aufenthaltstitel überwiegend für eine Ein-
bürgerung nicht ausreichend sind (siehe VAH-StAG, 
Nr. 10.1.1.2). Das heißt, auch Personen mit einem 
 Aufenthaltstitel nach § 23 Abs. 2 oder Abs. 4 AufenthG 
mussten – trotz des Besitzes eines ausreichenden 
Aufenthaltstitels – in die Gruppe mit keinem aus-
reichenden Titel eingeteilt werden.13

Aufenthaltsdauer

Um zu berechnen, ob die erforderliche Aufenthalts-
dauer vorliegt, wurde in einem ersten Schritt die 
Dauer des rechtmäßigen Aufenthalts in Deutschland 
als der Zeitraum berechnet, der zwischen dem letzten 
Antrag auf Asyl sowie dem Befragungszeitpunkt lag. 
Aufgrund von zahlreichen fehlenden Werten bei den 
Monatsangaben wurden hierbei ausschließlich Jahres-
angaben einbezogen. Dies bedeutet, dass es sich hier-
bei lediglich um einen groben Indikator handelt.

In einem zweiten Schritt wurde mithilfe einer Viel-
zahl an weiteren Informationen aus der IAB-BAMF-
SOEP-Befragung von Geflüchteten berechnet, welche 
Aufenthaltsdauer die jeweilige Person erfüllen muss. 
Hierbei wurde zwischen folgenden Personengruppen 
unterschieden:

1. Personen mit einer deutschen Ehe- sowie Lebens-
partnerin bzw. einem deutschen Ehe- sowie 
Lebenspartner; nicht überprüft werden konnte, ob 
die Ehe bereits seit zwei Jahren in Deutschland be-
stand (drei Jahre Aufenthalt erforderlich)

2. Personen, die sich als Ehe- sowie Lebenspartnerin 
bzw. -partner einer ausländischen Partnerin oder 

13 Insgesamt gaben 2021 7 % der Geflüchteten an, dass sie einen 
„sonstigen humanitären Aufenthaltstitel“ haben (vgl. Tabelle A1 
im Anhang)

eines ausländischen Partners mit einbürgern las-
sen möchten und deren ausländische Partnerin 
oder ausländischer Partner bereits über einen aus-
reichend langen Aufenthalt in Deutschland verfügt; 
nicht überprüft werden konnte, ob die Ehe bereits 
seit zwei Jahren in Deutschland bestand (vier Jahre 
Aufenthalt erforderlich)

3. Personen, die entweder a) besondere Integrations-
leistungen wie ein bescheinigtes Sprachniveau, 
welches über B1 hinausgeht, vorweisen  können, 
oder b) Personen, die einen Reiseausweis für 
 Geflüchtete beziehen können. Zu der letzteren 
Gruppe gehören Personen mit Aufenthaltserlaub-
nis nach § 25 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz (Asyl-
berechtigte) und nach § 25 Abs. 2 Alternative 1 
Aufenthaltsgesetz (Flüchtlingseigenschaft zu-
erkannt; VAH-StAG, Nr. 8.1.3.1). Staatenlose wur-
den aufgrund einer sehr geringen Fallzahl und weil 
nicht abschließend geklärt werden kann, ob die 
Staatenlosigkeit amtlich anerkannt ist, nicht be-
rücksichtigt. Weitere Integrationsleistungen wie 
ehrenamtliches Engagement können aufgrund 
fehlender Informationen ebenfalls nicht berück-
sichtigt werden (sechs Jahre Aufenthalt erforder-
lich).

4. Personen, die einen Integrationskurs beendet 
haben (sieben Jahre Aufenthalt erforderlich)

5. Personen, die nicht in die Gruppen 1 bis 4 fallen 
und somit die Anforderungen einer Anspruchsein-
bürgerung erfüllen müssen (acht Jahre Aufenthalt 
erforderlich)

Ob Befragte ausreichend lange rechtmäßig in 
Deutschland leben, wurde in einem dritten Schritt 
anhand der Differenz zwischen der Dauer des recht-
mäßigen Aufenthalts und der zu erfüllenden Aufent-
haltsdauer berechnet.

In einem vierten Schritt wurde schließlich überprüft, 
ob Befragte die Anforderung an die Aufenthaltsdauer 
zum Befragungszeitpunkt erfüllt hätten, wenn die von 
der Bundesregierung vorgesehenen Änderungen im 
Staatsangehörigkeitsgesetz (Gesetzesentwurf August 
2023) 2021 bereits gegolten hätten (zur geplanten Mo-
dernisierung des Staatsangehörigkeitsgesetzes siehe 
auch Kapitel 6). Hierfür wurden die Befragten erneut 
in zwei Gruppen eingeteilt und anschließend die An-
forderungen an die Aufenthaltslänge mit der tatsäch-
lichen rechtmäßigen Aufenthaltsdauer abgeglichen. 
Die zwei Gruppen wurden wie folgt definiert:
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1. Personen, die ein bescheinigtes Sprachniveau, 
welches über B2 hinausgeht, vorweisen können 
und ihren Lebensunterhalt gemäß den geplanten 
gesetzlichen Änderungen eigenständig sichern 
können (vgl. Abschnitt „Sicherung des Lebens-
unterhaltes“; drei Jahre Aufenthalt erforderlich)

2. Personen, die nicht in die erste Gruppe fallen und 
somit die Anforderungen einer Anspruchseinbür-
gerung erfüllen müssen (fünf Jahre Aufenthalt 
 erforderlich)

Sicherung des Lebensunterhalts

Die Erfüllung der Voraussetzung der eigenständigen 
Lebensunterhaltssicherung für sich und unterhalts-
berechtigte Familienangehörige ist auf Haushalts-
ebene zu überprüfen. Hauptkriterium hierfür ist, dass 
kein Bezug von Sozialhilfe (SGB XII) oder Arbeitslosen-
geld II (SGB II) erfolgt. Deshalb wurde in einem ersten 
Schritt anhand der Eigenangabe aus der IAB-BAMF-
SOEP-Befragung überprüft, ob befragte Haushalte 
eine der folgenden Leistungen beziehen:

 ■ Arbeitslosengeld II einschließlich Sozialgeld und 
Unterkunftskosten

 ■ Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung

 ■ Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt oder Hilfe in 
besonderen Lebenslagen

Wurden in Haushalten darüber hinaus Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  bezogen, 
wurde dies bei den Berechnungen nicht  berücksichtigt, 
da dieser Leistungsbezug für eine  Einbürgerung recht-
lich nicht relevant ist.14

Der Bezug von Leistungen nach SGB II (Grund-
sicherung für Arbeitssuchende) oder SGB XII (Sozial-
hilfe) steht einer Anspruchseinbürgerung nicht ent-
gegen, wenn die Person die Hilfebedürftigkeit nicht 
zu vertreten hat. Das ist beispielsweise bei einer be-
triebsbedingten Kündigung zutreffend. Im Falle eines 
Leistungsbezugs ist zudem ausschlaggebend, ob Per-
sonen ihren Erwerbsanforderungen nachkommen. 
Die Pflicht zu einer Vollzeiterwerbstätigkeit eines 
Haushaltsmitgliedes kann gemindert sein, wenn Be-
treuungspflichten für jüngere Kinder vorliegen, wenn 

14 Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG (siehe § 1 AsylbLG) 
sollten in der Regel keinen oder nur verspäteten Anspruch auf 
Leistungen aus dem zweiten oder zwölften Sozialgesetzbuch 
haben. Zudem dürften sie in der Regel die Voraussetzungen für 
eine Einbürgerung aufgrund weiterer Kriterien nicht erfüllen 
(zum Beispiel rechtmäßige Aufenthaltsdauer oder Aufenthalts-
titel bei Personen mit einer Duldung).

Personen in Ausbildung oder Lehre sind, aus gesund-
heitlichen Gründen oder wenn sie nicht mehr im er-
werbsfähigen Alter sind. Das Ausmaß einer möglichen 
Verringerung der Erwerbspflicht durch Betreuungs-
pflichten oder Ausbildung wird abhängig von der je-
weiligen Staatsangehörigkeitsbehörde unterschiedlich 
bewertet. Für diesen Bericht wurden in einem zweiten 
Schritt folgende Festlegungen getroffen:

 ■ Kinder zwischen null und sechs Jahren im Haus-
halt vorhanden: für eine Partnerin oder einen Part-
ner im Haushalt keine Erwerbsanforderung (auch 
für Alleinerziehende), für zweite Partnerin oder 
zweiten Partner im Haushalt Vollzeit-Erwerbs-
anforderung

 ■ Kinder zwischen sieben und 15 Jahren im Haus-
halt vorhanden: für eine Partnerin oder einen Part-
ner im Haushalt Teilzeit-Erwerbsanforderung (auch 
für Alleinerziehende), für zweite Partnerin oder 
zweiten Partner im Haushalt Vollzeit-Erwerbs-
anforderung

 ■ Keine Kinder zwischen null und 15 Jahren im Haus-
halt vorhanden: beide Partner im Haushalt Voll-
zeit-Erwerbsanforderung

 ■ Person in Ausbildung oder Lehre: keine Erwerbs-
anforderung

 ■ Personen über 65 Jahre: keine Erwerbsanforderung

Weitere Minderungsgründe, etwa gesundheitliche 
Gründe, konnten aufgrund mangelnder Informationen 
in den Berechnungen nicht berücksichtigt werden.

Um in einem dritten Schritt zu berechnen, ob Perso-
nen den Erwerbsanforderungen nachkommen, wurde 
die Information zur tatsächlichen Erwerbstätigkeit 
auf Basis von Selbstauskünften im Rahmen der IAB-
BAMF-SOEP-Befragung mit den berechneten Er-
werbsanforderungen abgeglichen. Hierbei wurden in 
Haushalten, in denen beide Partner leben, die Partner-
informationen berücksichtigt. Bei der Berechnung 
der tatsächlichen Erwerbstätigkeit wird zwischen drei 
Gruppen unterschieden:

 ■ Vollzeiterwerbstätigkeit oder Kurzarbeit
 ■ Teilzeiterwerbstätigkeit15, geringfügige oder 

 unregelmäßige Beschäftigung
 ■ Keine Erwerbstätigkeit, in Ausbildung oder Lehre

Im Rahmen einer Ermessenseinbürgerung ist zudem 
eine Prognose über eine ausreichende Sicherung des 
Lebensunterhalts in der Zukunft und beispielsweise 

15 In Teilzeit beschäftigt sind Personen, wenn sie bis zu 32 Stunden 
die Woche erwerbstätig sind.
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im Alter oder im Falle einer Krankheit zu erstellen. An-
hand der Daten aus der IAB-BAMF-SOEP-Befragung 
von Geflüchteten können jedoch keine Prognosen für 
die Zukunft erstellt werden, wodurch dieses Kriterium 
unberücksichtigt bleibt.

In einem vierten Schritt wurde berechnet, ob Be-
fragte ihren Lebensunterhalt eigenständig sichern 
 können, wenn die vorgesehenen Änderungen im 
Staatsangehörigkeitsgesetz (Gesetzesentwurf August 
2023) umgesetzt würden. Hierfür wurden Befragte der 
Gruppe derjenigen zugeteilt, die ihren Lebensunter-
halt eigenständig sichern können, wenn sie zum Be-
fragungszeitpunkt

a. keine Leistungen nach SGB II oder SGB XII 
 bezogen oder

b. diese Art von Leistungen bezogen haben, in den 
Befragungsjahren 2021, 2020 und 2019 jedoch 
Vollzeit erwerbstätig waren oder

c. diese Art von Leistungen bezogen haben, ihre Ehe- 
und Lebenspartnerin oder -partner im Haushalt 
in den Befragungsjahren 2021, 2020 und 2019 je-
doch Vollzeit erwerbstätig waren und sie mit einem 
minderjährigen Kind zusammen in einem Haushalt 
lebten oder

d. entsprechend der Härtefallregelung gemäß § 8 
Abs. 2 diese Art von Leistungen bezogen, aber ent-
weder in Ausbildung oder Lehre waren oder allein-
erziehend waren und ihren Erwerbsanforderungen 
nachkamen.16 

Aufgrund von fehlenden Informationen konnten er-
krankte Personen, Menschen mit Behinderung oder 
pflegende Angehörige bei den Berechnungen nicht 
 berücksichtigt werden.

Deutschkenntnisse

Für eine Einbürgerung müssen Befragte für gewöhn-
lich mindestens Deutschkenntnisse auf dem Sprach-
niveau B1 GER nachweisen können. In der IAB-
BAMF-SOEP-Befragung wird jährlich abgefragt, ob 
Sprachkurse besucht, und wenn ja, ob diese mit einem 
Zertifikat nach GER abgeschlossen wurden. Haben 
Personen in den vorherigen Erhebungswellen oder im 
Jahr 2021 angegeben, dass sie ein Zertifikat mindes-

16 Die Erwerbsanforderungen für Alleinerziehende wurden anhand 
des Alters der Kinder im Haushalt wie bei der Anspruchseinbür-
gerung definiert.

tens auf dem Niveau B1 GER erhalten haben, wurden 
sie in die Gruppe derjenigen eingeteilt, die ausreichend 
Deutschkenntnisse für eine Einbürgerung nachweisen 
können.

4.2 Aufenthaltsstatus

Ab wann die Voraussetzung des Aufenthaltsstatus als 
erfüllt gilt, ist in Kapitel 2 näher erläutert. Einen aus-
reichenden Aufenthaltsstatus konnten 2021 71 % 
der Geflüchteten ohne bisherigen Einbürgerungs-
antrag vorweisen, dies entsprach hochgerechnet 
rund 491.000 Personen (Abbildung 4). Hierbei konn-
ten keine statistisch signifikanten Unterschiede nach 
Altersgruppen17, jedoch nach Geschlecht und Her-
kunftsland18 festgestellt werden. Wie die Daten zeigen, 
korrespondieren Unterschiede nach Herkunftsland mit 
unterschiedlichen Verteilungen von Aufenthaltstiteln 
je nach Herkunftsland, wobei Geflüchteten aus Syrien 
und dem Irak beispielsweise häufiger die Flüchtlings-
eigenschaft zuerkannt wurde oder sie eine Nieder-
lassungserlaubnis besaßen als Geflüchtete aus Afgha-
nistan, afrikanischen oder anderen Ländern. Bei den 
letzteren drei Gruppen war der Anteil an Personen, 
deren Asylantrag abgelehnt wurde, deren Ausreise aus 
verschiedenen Gründen jedoch ausgesetzt wurde (Dul-
dung), höher als bei Personen aus Syrien oder dem 
Irak. Bei Personen aus Afghanistan war 2021 zudem 
der Anteil an Personen, die über humanitäre Auf-
nahmeprogramme nach Deutschland gekommen sind, 
höher als in allen anderen Ländergruppen.

17 In diesem Bericht wird zwischen vier Altersgruppen unterschie-
den: Personen, die zum Befragungszeitpunkt 2021 zwischen 18 
und 30 Jahren, zwischen 31 und 45 Jahren, zwischen 46 und 60 
Jahren oder älter als 60 Jahre waren.

18 In diesem Bericht wird zwischen fünf Herkunftsländern bzw. 
-regionen unterschieden: Syrien, Irak, Afghanistan, Afrika und 
andere Länder. Aufgrund geringer Fallzahlen sind detailliertere 
Analysen afrikanischer Herkunftsländer oder weiterer Länder-
gruppen nicht möglich.
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4.3 Aufenthaltsdauer

Um einen gesetzlichen Anspruch auf Einbürgerung zu 
haben, ist in der Regel ein achtjähriger Aufenthalt er-
forderlich (siehe Kapitel 2 sowie Kapitel 4.1). Da gut 
die Hälfte (51 %) der hier betrachteten Geflüchteten 
2015 eingewandert ist und Daten aus dem Erhebungs-
jahr 2021 analysiert werden, konnte ein achtjähriger 
Aufenthalt von der definierten Untersuchungs-
population vielfach (noch) nicht erfüllt werden. Jedoch 
verkürzt sich die notwendige Aufenthaltsdauer häu-
fig, wie in Kapitel 2 dargestellt.19 Die Analysen zeigen 
(Abbildung 5), dass aufgrund des  Aufenthaltsstatus 
oder besonderer Integrationsleistungen im Sinne von 
Deutschkenntnissen knapp die Hälfte der Schutz-
suchenden (49 %) lediglich einen sechsjährigen 
Aufent halt vorweisen müsste. 29 % könnten mit 
einem siebenjährigen Aufenthalt (Integrationskurs-
besuch) einen Einbürgerungsantrag stellen, 20 % mit 
einem achtjährigen Aufenthalt (normale Anspruchs-
einbürgerung ohne Verkürzung der Aufenthaltsfrist), 
1 % mit einem vierjährigen (ausländischer Ehe- und 
Lebenspartnerin oder -partner) und weniger als 1 % 
mit einen dreijährigen (deutscher Ehe- und Lebens-
partnerin oder -partner) Aufenthalt. 

19 Für Informationen zum Einreisejahr siehe Tabelle A1 im Anhang. 

Hierbei gibt es statistisch signifikante Unterschiede 
zwischen den Herkunftsländern, jedoch nicht nach 
Geschlecht oder Altersgruppen. So wäre für Perso-
nen, die aus Afghanistan, afrikanischen oder ande-
ren Ländern stammen, häufiger ein achtjähriger oder 
siebenjähriger Aufenthalt notwendig als bei Personen, 
die aus Syrien oder dem Irak stammen. Insbesondere 
für Personen aus Syrien ist häufig bereits ein sechs-
jähriger Aufenthalt ausreichend. Wie die Daten zeigen, 
kann dieser Befund bei Geflüchteten aus Syrien und 
dem Irak verstärkt auf einen Aufenthaltstitel auf Basis 
der zuerkannten Flüchtlingseigenschaft zurückgeführt 
werden.

Gleicht man die zeitlichen Anforderungen mit den 
tatsächlichen rechtmäßigen Aufenthaltszeiten in 
Deutschland seit der Asylantragstellung ab, wird deut-
lich, dass 2021 gut vier von zehn Geflüchteten (43 %) 
die zeitlichen Anforderungen an die Aufenthalts-
dauer erfüllten (Abbildung 6). Dies entspricht hoch-
gerechnet rund 292.000 Personen. Hierbei sind keine 
statistisch signifikanten Unterschiede nach Geschlecht 
oder Altersgruppen festzustellen, jedoch nach Her-
kunftsland: Mit 55 % erfüllten insbesondere  Personen 
aus Syrien die zeitlichen Voraussetzungen für eine 
 Einbürgerung.

Abbildung 4: Ausreichender Aufenthaltstitel für Einbürgerung 2021 (Anteile in Prozent)

Quelle: IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten 2021 (v38); Daten gewichtet; n = 2.196

Hinweis: Die Linien geben den jeweiligen Konfidenzintervall wieder, d. h. den Wertebereich, in dem der Parameter mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 95 % liegt.
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Abbildung 5: Zu erfüllende Aufenthaltsdauer für eine Einbürgerung 2021 (Anteile in Prozent)

Quelle: IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten 2021 (v38); Daten gewichtet; n = 2.315

Hinweis: Werte unter 3 % werden nicht ausgewiesen.

Abbildung 6: Ausreichende Aufenthaltsdauer für Einbürgerung 2021 (Anteile in Prozent)

Anmerkung: Die erforderliche Aufenthaltsdauer variiert je nach persönlichen Merkmalen und wurde wie in Kapitel 4.1 dargestellt berechnet. 

Quelle: IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten 2021 (v38); Daten gewichtet; n = 2.076

Hinweis: Die Linien geben den jeweiligen Konfidenzintervall wieder, d. h. den Wertebereich, in dem der Parameter mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 95 % liegt.
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4.4 Lebensunterhalt

Für eine Einbürgerung muss der Lebensunterhalt 
eigenständig gesichert werden (siehe Kapitel 2 und Ka-
pitel 4.1). Die Sicherung des Lebensunterhalts schließt 
dabei alle unterhaltspflichtigen Personen ein und ist 
somit familien- bzw. haushaltsbezogen zu berechnen. 
2021 bezogen 57 % der Geflüchteten keine Sozial-
hilfe oder Arbeitslosengeld II, dies entspricht hoch-
gerechnet rund 328.000 Personen bundesweit (Ab-
bildung 7, oben). Die Analysen verdeutlichen sowohl 
Unterschiede im Leistungsbezug nach Geschlecht und 
Altersgruppe als auch nach Herkunftsland. Mit zu-
nehmendem Alter steigt die Leistungsbezugsquote. 

Frauen und Personen aus Syrien oder dem Irak be-
ziehen häufiger Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld II als 
Männer sowie Personen aus Afghanistan, afrikanischen 
oder anderen Staaten. Die geringe Leistungsbezugs-
quote nach SGB II und SGB XII bei den letzten drei 
Ländergruppen mag auch mit einem höheren Anteil an 
Personen mit Duldung zusammenhängen, da Perso-
nen mit einer Duldung in der Regel zwar Anspruch auf 
Leistungen nach dem AsylbLG, aber nicht (oder erst 
später) nach dem SGB II oder SGB XII haben (siehe 
auch Kapitel 4.1). Dementsprechend zeigen die Daten, 
dass der Anteil an Personen, die Leistungen aus dem 
AsylbLG bezogen, 2021 mit 23 % unter Personen aus 
Afrika am höchsten war, gefolgt von Personen aus an-
deren Herkunftsländern (20 %), dem Irak (16 %) und 
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Bei Leistungsbezug nach SGB XII oder SGB II, Erwerbsanforderungen erfüllt

Abbildung 7: Sicherung des Lebensunterhalts 2021 (Anteile in Prozent)

Quelle: IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten 2021 (v38); Daten gewichtet; n = 2.304 (obere Abbildung); n = 1.312 (untere Abbildung)

Hinweis: Die Linien geben den jeweiligen Konfidenzintervall wieder, d. h. den Wertebereich, in dem der Parameter mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 95 % liegt.
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Syrien (11 %). Bei Personen aus Afghanistan lag die 
Quote jedoch bei nur 5 %.

Haben Antragstellende den Leistungsbezug nicht 
selbst zu vertreten, kann er bei einer Anspruchsein-
bürgerung hingenommen werden, wenn die Haus-
haltsmitglieder ihren Erwerbsanforderungen nach-
kommen (siehe Kapitel 2 und Kapitel 4.1). 43 % der 
Personen, die Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld II be-
zogen, kamen 2021 ihren Erwerbsanforderungen nach 
(Abbildung 7, unten). Dies entspricht hochgerechnet 
rund 139.000 Personen. Hierbei gibt es statistisch 
signifikante Unterschiede nach Altersgruppen, aber 
nicht nach Geschlecht oder Herkunftsländern. Ins-
besondere Personen im Alter von 46 bis 60 Jahren 
mit Leistungsbezug gelang es seltener, den Erwerbs-
anforderungen nachzukommen. 

Addiert man zu den Personen ohne Leistungsbezug 
auch diejenigen, die bei Leistungsbezug ihre Erwerbs-
anforderungen erfüllten, zeigt sich, dass insgesamt 
75 % der Geflüchteten ihren Lebensunterhalt eigen-
ständig sichern konnten (ohne Abbildung). Dies ent-
spricht 2021 hochgerechnet rund 567.000 Personen.

4.5 Deutschkenntnisse

Die Voraussetzung der Deutschkenntnisse ist erfüllt, 
wenn Kenntnisse auf dem Sprachniveau B1 GER nach-
gewiesen werden können (siehe Kapitel 2 und Kapi-
tel 4.1). Knapp die Hälfte (48 %) der Geflüchteten kam 
dieser Voraussetzung 2021 nach (Abbildung 8). Dies 
entspricht hochgerechnet rund 362.000 Personen. 
Auch hier sind Unterschiede nach Geschlecht, Alters-
gruppen sowie Herkunftsländern festzustellen, die be-
reits aus der Forschung zu Geflüchteten bekannt ist 
(Niehues, 2021). Männer konnten ein B1-Niveau deut-
lich häufiger nachweisen als Frauen, Jüngere häufiger 
als Ältere. Nach Herkunftsländern erfüllten Personen 
aus Afghanistan das Kriterium am häufigsten, gefolgt 
von Personen aus Syrien oder anderen Ländern. Per-
sonen aus dem Irak oder Afrika wiesen hingegen ver-
gleichsweise selten dieses Sprachniveau auf. 

Abbildung 8: Ausreichende Deutschkenntnisse für eine Einbürgerung 2021 (Anteile in Prozent)

Quelle: IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten 2021 (v38); Daten gewichtet; n = 2.315

Hinweis: Die Linien geben den jeweiligen Konfidenzintervall wieder, d. h. den Wertebereich, in dem der Parameter mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 95 % liegt.
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5 Analysen zur kumulativen 
Erfüllung der Einbürgerungs
voraussetzungen

Für eine erfolgreiche Einbürgerung müssen in der 
Regel alle Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt wer-
den. Auch wenn in diesem Bericht nicht alle Voraus-
setzungen prüfbar sind, wird in einem nächsten Schritt 
dargestellt, wie hoch der Anteil an Geflüchteten 
ist, der die vier hier untersuchten Voraussetzungen 
 kumulativ erfüllt. Zudem wird untersucht,  welche 
Personengruppen die Voraussetzungen eher er-
füllen. Abschließend wird am Ende des Kapitels auf 
die Diskrepanz zwischen berechneter und selbst ein-
geschätzter Erfüllung der vier Kriterien eingegangen. 

5.1 Kombinierte Betrachtung 
der vier Einbürgerungs
voraussetzungen

Insgesamt konnten 16 % der Geflüchteten, die 2021 
(noch) keinen Antrag auf Einbürgerung gestellt hatten, 
sowohl einen ausreichenden Aufenthaltstitel als auch 
eine ausreichende Aufenthaltsdauer, die eigenständige 
Sicherung des Lebensunterhaltes unter Berücksich-
tigung der Erfüllung der Erwerbsanforderungen sowie 
ausreichende Deutschkenntnisse vorweisen (Ab-
bildung 9). Dies entspricht hochgerechnet für das Jahr 
2021 rund 103.000 Personen. Beschränkt man die Si-
cherung des Lebensunterhaltes auf Personen ohne 
Bezug von Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld II, redu-
ziert sich der Anteil auf 13 %, was 2021 hochgerechnet 
auf rund 82.000 Personen zutraf. Hierbei sind jeweils 
deutliche Unterschiede zwischen den Geschlech-
tern und Herkunftsländern, jedoch nicht nach Alters-

gruppen20 festzustellen. Unter Männern und syrischen 
Staatsangehörigen ist der Anteil derer, die gleichzeitig 
alle vier Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllten, 
deutlich erhöht. Dies macht sich auch bereits in der 
Einbürgerungsstatistik und somit den erfolgreichen 
Einbürgerungen 2022 bemerkbar, denn von den 48.000 
Syrerinnen und Syrern, die sich laut amtlicher Statistik 
2022 einbürgern lassen haben, waren 32.000 männlich 
und 16.000 weiblich (Statistisches Bundesamt, 2023b). 
Insbesondere Frauen und Personen, die nicht aus Sy-
rien stammen, erfüllten die Kriterien vergleichsweise 
selten.

Multivariate Analysen ergeben ein ähnliches Bild. 
 Tabelle 1 zeigt anhand einer logistischen  Regression, 
welchen Einfluss verschiedene Faktoren auf die 
gleichzeitige Erfüllung der vier Einbürgerungsvoraus-
setzungen haben. Um besser analysieren zu kön-
nen, wie die einzelnen Faktoren zur Erklärung von 
unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten bei der Er-
füllung der vier Einbürgerungsvoraussetzungen bei-
tragen, werden schrittweise drei Modelle gerechnet. 
Um aussagekräftige Zusammenhänge aufzuzeigen, 
werden in diesen Modellen ausschließlich Faktoren 
berücksichtigt, die über die vier betrachteten Voraus-
setzungen hinausgehen bzw. die keine große inhalt-
liche Nähe mit diesen aufweisen, sodass zum Beispiel 
selbst eingeschätzte Deutschkenntnisse, Erwerbs-
tätigkeit oder auch das jeweilige Haushaltseinkommen 
nicht berücksichtigt werden. 

20 Dass keine statistisch signifikanten Unterschiede nach Alters-
gruppen festzustellen sind, mag auch an den geringen Fallzah-
len an Personen im höheren Alter ab 46 Jahren liegen, die die 
vier Voraussetzungen erfüllen.
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Im ersten Modell werden entsprechend der bivariaten 
Auswertungen die grundlegenden soziodemogra-
fischen Merkmale Geschlecht, Altersgruppen und Her-
kunftsländer berücksichtigt. Im zweiten Modell wer-
den Merkmale der familiären Situation (Familienstand, 
minderjährige Kinder im Haushalt vorhanden, Haus-
haltstyp) sowie der Bildungshintergrund zu den Fakto-
ren des ersten Modells ergänzt. Die familiäre Situa-
tion kann aus unterschiedlichen Gründen bedeutsam 
für eine Einbürgerung sein: Zum einen kann sich bei 
mit einbürgernden (Ehe-)Partnerinnen und -Partnern 
die Aufenthaltsdauer reduzieren. Zum andern kann die 
Sicherung des Lebensunterhaltes die finanzielle Ab-
sicherung von (Ehe-)Partnerinnen und -Partnern sowie 
Kindern einschließen. Insbesondere in Haushalten, in 
denen nur ein erwachsenes Familienmitglied erwerbs-
tätig ist und/oder in denen mehrere Kinder leben, 
kann die Sicherung des Lebensunterhalts eine grö-
ßere Herausforderung darstellen und die Wahrschein-
lichkeit der Erfüllung aller vier Einbürgerungsvoraus-
setzungen reduzieren. Der Bildungshintergrund kann 
ebenfalls auf unterschiedliche Weise mit der Wahr-
scheinlichkeit der Erfüllung der vier Einbürgerungs-
voraussetzungen zusammenhängen: Zum einen ist 
aus der Forschung bekannt, dass höher Gebildeten der 
Zweitspracherwerb schneller gelingt und somit davon 
auszugehen ist, dass diese Personen eher in der Lage 
sind, Deutschkenntnisse auf B1-Niveau nachzuweisen 
(Niehues et al., 2021). Zum anderen finden höher 
 gebildete Geflüchtete leichter Zugang zum Arbeits-

markt, sodass sie möglicherweise eine gesteigerte 
Wahrscheinlichkeit der eigenständigen Lebensunter-
haltssicherung haben (Brücker et al., 2020). In einem 
dritten Modell wird neben der selbst eingeschätzten 
Gesundheit ebenfalls der Kontakt zu Deutschen er-
gänzt. Da eine bessere Gesundheit sowie ein häufige-
rer Kontakt zu Personen deutscher Herkunft sowohl 
den Deutschspracherwerb als auch den Zugang zum 
Arbeitsmarkt beeinflussen können, dürften diese bei-
den Faktoren ebenfalls positiv mit der Wahrscheinlich-
keit zusammenhängen, alle vier Einbürgerungsvoraus-
setzungen gleichzeitig zu erfüllen, wenn auch aus 
unterschiedlichen Gründen: Geflüchtete mit einer bes-
seren Gesundheit finden schneller Zugang zu Sprach-
kursen (Niehues, 2021). Zudem ist es möglich, dass sie 
aufgrund eines regelmäßigeren Besuches sowie bes-
serer Fähigkeiten, den Kursinhalten zu folgen, mehr 
von einem Kursbesuch profitieren als Geflüchtete mit 
einem schlechteren Gesundheitszustand (Brücker et 
al., 2020; Chiswick & Miller, 2001; van Tubergen, 2010). 
Durch einen häufigeren Kontakt zu Deutschen dürften 
Geflüchtete zum einen mehr Gelegenheiten haben, ihr 
Deutsch zu praktizieren und somit auch zu verbessern. 
Zum anderen können sie durch diese Kontakte auch 
wertvolle Informationen erhalten, die ihnen den Zu-
gang zum Arbeitsmarkt erleichtern (Brücker et al., 
2020; Niehues, 2021).

Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse der drei Regressions-
modelle. Geschlechterunterschiede zeigen sich 

Abbildung 9: Erfüllung der vier zentralen Einbürgerungsvoraussetzungen 2021 (Anteile in Prozent)

Quelle: IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten 2021 (v38); Daten gewichtet; n = 1.964

Hinweis: Die Linien geben den jeweiligen Konfidenzintervall wieder, d. h. den Wertebereich, in dem der Parameter mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 95 % liegt.
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 sowohl in Modell 1 als auch 2, im dritten Model sind 
diese statistisch nicht mehr signifikant. Während im 
ersten Modell Frauen noch eine um acht Prozent-
punkte niedrigere Wahrscheinlichkeit haben, alle 
vier Voraussetzungen zu erfüllen, als Männer, redu-
ziert sich die Differenz im zweiten Modell unter Be-
rücksichtigung der familiären Situation sowie des 
Bildungshintergrundes auf sechs Prozentpunkte. Eine 
besondere Bedeutung beim familiären Hintergrund 
scheint weder der Familienstand noch das Zusammen-
leben mit minderjährigen Kindern per se zu haben, 
sondern der Haushaltstyp. Im Vergleich zu Personen, 
die alleine leben (Single-Haushalte), haben im zwei-
ten Modell Alleinerziehende eine um 13 Prozent-
punkte geringere Wahrscheinlichkeit, alle vier Ein-
bürgerungsvoraussetzungen gleichzeitig zu erfüllen. 
Keine (statistisch signifikanten) Unterschiede zu Per-
sonen in Single-Haushalten konnten bei Haushalten 
mit oder ohne minderjährige Kinder sowie sonstigen 
Haushaltkombinationen gefunden werden. Dieser Be-
fund unterstützt die Vermutung, dass insbesondere 
Alleinerziehende unter den aktuell geltenden recht-
lichen Regelungen Schwierigkeiten haben, die Voraus-
setzungen für eine Einbürgerung zu erfüllen. Dies 
mag dadurch bedingt sein, dass sie aufgrund aus-
geprägterer Betreuungspflichten weniger Zeit für den 
Spracherwerb sowie eine Erwerbstätigkeit haben. Da 
unter den Geflüchteten 19 % der Frauen, aber nur 2 % 
der Männer alleinerziehend sind, handelt es sich hier-
bei hauptsächlich um ein Problem, das Erstere betrifft. 
Geschlechterunterschiede im Bildungshintergrund 
sind weniger stark ausgeprägt (vgl. Tabelle A1 im An-
hang) und tragen somit weniger zur Reduzierung der 
Geschlechterunterschiede im Modell 2 bei. Im drit-
ten Modell ist der Geschlechterunterschied unter Be-
rücksichtigung des Gesundheitszustandes sowie der 
Kontakthäufigkeit zu Personen deutscher Herkunft 
statistisch nicht mehr relevant und konnte somit durch 
die neu aufgenommenen Variablen vollständig erklärt 
werden. Dies passt zu dem Befund, dass weibliche Ge-
flüchtete ihre Gesundheit schlechter einschätzen als 
männliche („schlechte Gesundheit“ bei Frauen 24 %, 
bei Männern 10 %) und sie deutlich seltener Kon-
takt zu Personen deutscher Herkunft haben („oft“ 
bei Frauen: 28 %, bei Männern: 53 %). Aus anderen 
Untersuchungen ist bereits bekannt, dass die sozialen 
Netzwerke von geflüchteten Frauen aus Syrien stark 
familiär geprägt sind und der Kontakt zu Personen 
deutscher Herkunft eingeschränkt ist (Siegert, 2022).

Altersunterscheide, die statistisch signifikant sind, 
sind im ersten Modell und vereinzelt im zweiten Mo-
dell zu finden, aber nicht im dritten. Sie können somit 
ebenfalls vollständig durch die Berücksichtigung der 

Faktoren Gesundheit und Kontakte zu Personen deut-
scher Herkunft erklärt werden. In Modell 1 reduziert 
sich bei 46- bis 60-Jährigen die Wahrscheinlichkeit, 
alle vier Einbürgerungsvoraussetzungen zu erfüllen, 
im Vergleich zu Geflüchteten im Alter von 18 bis 30 
Jahren um 10 Prozentpunkte und um 13 Prozent-
punkte bei Geflüchteten, die älter als 60 Jahre sind. 
Kein Unterschied kann zwischen 18- bis 30- Jährigen 
und 31- bis 45-Jährigen gefunden werden. Unter 
Berücksichtigung der familiären Situation und des 
Bildungshintergrunds in Modell 2 ist lediglich noch ein 
Unterschied zwischen 18- bis 30-Jährigen und Über-
60-Jährigen zu finden. Dass keine Unterschiede im 
Vergleich zu 31- bis 45-Jährigen sowie 46- bis 60-Jäh-
rigen zu finden sind, kann an stärkeren Altersunter-
schieden beim Bildungshintergrund liegen. So ist der 
Anteil bei Jüngeren (18- bis 30-Jährige) als auch Älte-
ren (über 60 Jahre), die über eine höhere Bildung im 
Sinne einer universitären Ausbildung verfügen, mit je-
weils 8 % deutlich geringer als bei 31- bis 45-Jährigen 
(22 %) sowie 46- bis 60-Jährigen (17 %). Jüngere Ge-
flüchtete können sich noch in der universitären Aus-
bildung befinden und es ist möglich, dass sie durch die 
Flucht ihre Bildungskarrieren unter- bzw. abgebrochen 
haben. Die niedrigere Bildung kann sowohl den 
Spracherwerb als auch den Übergang in den Arbeits-
markt erschweren bzw. verzögern. Im dritten Modell 
sind die Altersunterschiede unter Berücksichtigung 
des Gesundheitszustandes sowie der Kontakthäufig-
keit zu Personen deutscher Herkunft statistisch nicht 
mehr relevant, sie konnten somit vollständig er-
klärt werden. Dies geht damit einher, dass ältere 
 Geflüchtete über 60 Jahre ihre Gesundheit mit 46 % 
deutlich seltener als gut einschätzen als jüngere Ge-
flüchtete (18- bis 30-Jährige: 82 %). Zudem berichten 
über 60-jährige Geflüchtete, deutlich seltener Kontakt 
zu Personen deutscher Herkunft zu haben („oft“: 5 %), 
als dies jüngere Geflüchtete tun („oft“: 53 %). 

Die Unterschiede nach Herkunftsländern bleiben über 
alle drei Modelle ähnlich stark bestehen. So haben im 
dritten Model Geflüchtete aus dem Irak immer noch 
eine um elf Prozentpunkte, Personen aus Afghanis-
tan und Afrika jeweils um zwölf Prozentpunkte und 
Personen aus anderen Ländern um 15 Prozentpunkte 
geringere Wahrscheinlichkeit als Personen aus Syrien, 
alle vier Einbürgerungsvoraussetzungen zu erfüllen. 
Dass die in den Modellen herangezogenen Faktoren 
kaum zur Erklärung der Differenzen nach Herkunfts-
ländern beitragen, kann damit zusammenhängen, dass 
vielfach der Einreisezeitpunkt nach Deutschland sowie 
der rechtliche Status eng mit den Herkunftsländern 
korrespondieren. Für den Einreisezeitpunkt wurde 
in den Modellen jedoch aufgrund des engen Bezugs 
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Tabelle 1: Durchschnittliche Effekte unterschiedlicher Faktoren für die Wahrscheinlichkeit, die vier untersuchten 
Einbürgerungsvoraussetzungen gleichzeitig zu erfüllen (Angaben in Prozentpunkten)

Modell 1 Modell 2 Modell 3

Soziodemografie
+ Familiensituation,  

Bildungshintergrund

+ Gesundheit,  
Kontakt zu Personen 
deutscher Herkunft

Frauen (Referenz: Männer) -8,35*** -5,60* 2,74

Alter (Referenz: 18- bis 30-Jährige)

31- bis 45-Jährige -2,42 -1,86 0,19

46- bis 60-Jährige -10,08** -8,24 -4,45

61 Jahre und älter -13,47* -12,15* -6,75

Herkunftsland (Referenz: Syrien)

Irak -14,10*** -10,59* -10,57*

Afghanistan -15,17** -11,64* -11,83*

Afrika -15,07*** -11,60** -11,50**

Andere Staaten/Staatenlose -14,00** -13,93** -15,23***

In Deutschland verheiratet oder in fester Partnerschaft 
(Referenz: Alleinlebend) -7,57 -7,52

Kinder im Haushalt  
(Referenz: Keine minderjährigen Kinder im Haushalt)

5,70 4,64

Haushaltstyp (Referenz: Ein-Personen-Haushalt)

(Ehe-)Paar ohne Kind(er) 5,96 7,14

Alleinerziehend -12,88** -11,93**

(Ehe-)Paar mit Kind(ern) -0,11 0,81

Sonstige Kombinationen -4,13 -3,25

Bildungshintergrund (Referenz: Niedrig)

Mittel 12,49** 10,56**

Hoch 18,65*** 16,43***

Selbst eingeschätzte Gesundheit (Referenz: Schlecht)

Zufriedenstellend 6,34*

Gut 10,68**

Kontakt zu Personen deutscher Herkunft (Referenz: Nie)

Selten 8,95**

Oft 13,84***

Beobachtungen 1.934

Anmerkung: Multivariate logistische Regressionsergebnisse; abhängige Variable ist die Erfüllung aller vier Einbürgerungsvoraussetzungen; 
Kategorisierung unabhängiger Variablen: Bildungshintergrund klassifiziert nach ISCED 2011 (niedrig: 0, 1, 2; mittel: 3, 4; hoch: 5, 6, 7, 8); selbst 
eingeschätzte Gesundheit unterteilt in schlecht (schlecht, weniger gut), zufriedenstellend, gut (gut, sehr gut); Kontakt zu Personen deutscher 
Herkunft: nie, selten (seltener, jeden Monat, jede Woche), oft (mehrmals die Woche, täglich); Signifikanzen: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p< 0,001

Lesebeispiel: Weibliche Geflüchtete weisen im Vergleich zu männlichen Geflüchteten im ersten Modell im Durchschnitt eine um 8,35 Prozent-
punkte niedrigere Wahrscheinlichkeit auf, die vier Einbürgerungsvoraussetzungen gleichzeitig zu erfüllen, wenn alle anderen Faktoren konstant 
sind. 

Quelle: IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten 2021 (v38); Daten gewichtet
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zu den überprüften Einbürgerungsvoraussetzungen 
nicht kontrolliert. So ist es möglich, dass insbesondere 
Personen aus Syrien von einer früheren Ankunft in 
Deutschland sowie einem für eine Einbürgerung vor-
teilhafteren Aufenthaltsstatus profitieren (vergleiche 
Abschnitt 4.2).21 

Insgesamt zeigen die multivariaten Analysen, dass 
nach der Heranziehung der unterschiedlichen Fak-
toren herkunftslandspezifische, nicht aber ge-
schlechter- oder altersbezogene Unterschiede in 
der Wahrscheinlichkeit der Erfüllung aller vier Ein-
bürgerungsvoraussetzungen bestehen bleiben. Bei der 
Erklärung der Unterschiede spielen insbesondere der 
Haushaltstyp, der Bildungshintergrund, die selbst ein-
geschätzte Gesundheit sowie der Kontakt zu Personen 
deutscher Herkunft eine Rolle. Geringere Wahrschein-
lichkeiten, die Voraussetzungen zu erfüllen, haben ins-
besondere Alleinerziehende (im Vergleich zu Single-
Haushalten), Personen mit niedrigerer Bildung (im 
Vergleich zu mittlerer oder höherer Bildung), Personen 
mit schlechterer Gesundheit (im Vergleich zu einem 
zufriedenstellenden oder guten Gesundheitszustand) 
und solche ohne Kontakt zu Personen deutscher Her-
kunft (im Vergleich zu seltenem oder häufigerem Kon-
takt). Der Bildungshintergrund variiert besonders stark 
zwischen den Altersgruppen. Ältere Geflüchtete von 
über 60 Jahren schätzen zudem ihre Gesundheit häu-
figer schlecht ein und haben seltener Kontakt zu Per-
sonen deutscher Herkunft. Weibliche Geflüchtete sind 
wesentlich häufiger alleinerziehend, beurteilen ihre 
Gesundheit ebenfalls häufiger als schlecht und pflegen 
seltener Kontakt zu Personen deutscher Herkunft als 
männliche Geflüchtete.

21 Bis 2015 sind 69 % der Geflüchteten aus Syrien, 63 % der Ge-
flüchteten aus dem Irak, 73 % der Geflüchteten aus Afghanistan, 
47 % der Geflüchteten aus Afrika und 61 % der Geflüchteten aus 
anderen Ländern in Deutschland eingereist. 

5.2 Vergleich zwischen 
selbst eingeschätzter und 
berechneter Erfüllung 
der Einbürgerungs
voraussetzungen

Gleicht man den Anteil derjenigen, die 2021 die vier 
Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllten bzw. nicht 
erfüllten, mit der Selbsteinschätzung zur Erfüllung 
der Voraussetzungen ab (siehe auch Abschnitt 3 zu 
den Selbsteinschätzungen), erhält man ein durch-
wachsenes Bild. So gehen 46 % derjenigen, die die vier 
Einbürgerungsvoraussetzungen den Berechnungen 
nach erfüllen würden, auch davon aus, dass sie alle 
Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllen, weitere 
44 %, dass sie die Voraussetzungen teilweise erfüllen, 
lediglich 3 %, dass sie sie nicht erfüllen, und weitere 
7 % können hierzu keine Aussage treffen (Abbildung 
10). Da sich die Selbsteinschätzungen auf alle Ein-
bürgerungskriterien beziehen und somit auch die-
jenigen einschließt, die in diesem Bericht nicht explizit 
überprüft werden konnten, kann die Einschätzung 
der teilweisen Erfüllung adäquat sein. Dies würde 
bedeuten, dass in der überwiegenden Mehrheit die 
Selbsteinschätzungen bei Geflüchteten, die die vier 
Einbürgerungsvoraussetzungen 2021 bereits erfüllten, 
zutreffend sind. 

Bei Geflüchteten, die den Berechnungen nach die 
vier Einbürgerungsvoraussetzungen 2021 (noch) 
nicht erfüllten, ist der Anteil mit Fehleinschätzungen 
oder ohne Aussage jedoch deutlich höher. In dieser 
Gruppe gaben 20 % an, dass sie nicht wissen, ob sie die 
Voraussetzungen erfüllen. Weitere 21 % dieser Per-
sonen gingen in Bezug auf die Berechnungen fälsch-
licherweise davon aus, dass sie alle Einbürgerungs-
voraussetzungen bereits mitbringen. Die Diskrepanz 
zwischen Selbsteinschätzungen und dem hohen An-
teil an Personen, die hierzu keine Einschätzung ab-
geben konnten, verdeutlicht, dass insbesondere in 
der Gruppe der Geflüchteten, die die untersuchten 
Voraussetzungen nicht erfüllten, Informationslücken 
vorhanden waren bzw. eine intensivere Beschäftigung 
mit der eigenen Situation noch ausstand.
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Abbildung 10: Erfüllung der vier zentralen Einbürgerungsvoraussetzungen differenziert nach selbst eingeschätzter 
Erfüllung aller Einbürgerungsvoraussetzungen 2021 (Anteile in Prozent)

Quelle: IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten 2021 (v38); Daten gewichtet; n = 1.761
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6
Auswirkungen der geplanten 
Modernisierung des Staats
angehörigkeitsrechts auf das 
Einbürgerungspotenzial

Im August 2023 hat die Bundesregierung dem 
Bundestag einen Gesetzesentwurf für die Modernisie-
rung des Staatsangehörigkeitsrechts vorgelegt (StAR-
ModG-E).22 Dieser Entwurf sieht Vereinfachungen 
beim Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit vor. 
Neben beispielsweise einer generellen Akzeptanz von 
Mehrstaatigkeit sollen vor allem Erleichterungen für 
ältere Personen aus der sogenannten Gastarbeiter-
generation sowie Vertragsarbeitende in der ehe-
maligen DDR im Hinblick auf Deutschkenntnisse, 
Einbürgerungstest sowie Sicherung des Lebensunter-
haltes ermöglicht werden. Für die hier untersuchte Be-
völkerung mit Fluchterfahrung sind vor allem die vor-
gesehene Reduzierung der Aufenthaltsdauer sowie die 
geplanten Änderungen bei der Sicherung des Lebens-
unterhaltes relevant.

Dem Entwurf zufolge müssen Einbürgerungsantrag-
stellende dann nur noch einen fünfjährigen recht-
mäßigen und gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland 
nachweisen können, dieser kann sich bei besonderen 
Integrationsleistungen, z. B. im Sinne von besonderen 
schulischen oder beruflichen Leistungen, bei Ab-
sicherung des Lebensunterhalts im Sinne der Er-
messenseinbürgerung sowie bei fortgeschrittenen 
Deutschkenntnissen über B2-Niveau auf drei Jahre re-
duzieren. Für eine Reduzierung der Aufenthaltsdauer 
auf maximal drei Jahre müssen die Sicherung des 
Lebensunterhaltes sowie Sprachkenntnisse über B2-
Niveau zwingend nachgewiesen werden.

22  Aktueller Gesetzesentwurf zur Modernisierung des Staatsan-
gehörigkeitsrechts (StARModG) siehe: https://www.bmi.bund.
de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/gesetz-zur-mo-
dernisierung-des-staatsangehoerigkeitsrechts.html (Stand: 
22.08.2023). Im parlamentarischen Verfahren kann es zu weite-
ren Änderungen an diesem Kabinettsentwurf kommen.

Ab wann eine Person eigenständig ihren Lebensunter-
halt sichern kann, wird im Gesetzesentwurf für eine 
Anspruchseinbürgerung weiter konkretisiert. So ist 
eine Inanspruchnahme von Leistungen nach SGB II 
oder SGB XII für Antragstellende und ihre unter-
haltsberechtigten Familienangehörigen in der Regel 
nicht zulässig, auch wenn die Inanspruchnahme nicht 
selbst zu vertreten ist. Von dieser Regelung kann ab-
gesehen werden, wenn a) es sich um Personen aus der 
sogenannten Gastarbeitergeneration oder Vertrags-
arbeitende aus der ehemaligen DDR handelt, b) An-
tragstellende innerhalb der letzten 24 Monate min-
destens 20 Monate Vollzeit erwerbstätig waren, c) ihre 
Ehe- oder Lebenspartnerinnen und -partner inner-
halb der letzten 24 Monate mindestens 20 Monate 
Vollzeit erwerbstätig waren und der Haushalt mit 
einem minderjährigen Kind zusammenlebt oder d) die 
Härtefallregelung gemäß § 8 Abs. 2 (Ermessensein-
bürgerung) Anwendung findet. Die Härtefallregelung 
wurde hierbei auf vulnerable Gruppen (Menschen mit 
einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krank-
heit oder Behinderung, pflegende Angehörige, Allein-
erziehende, die wegen Kinderbetreuung nicht oder 
nur in Teilzeit erwerbstätig sein können, oder Schü-
ler, Auszubildende, Studierende) ausgedehnt und sieht 
vor, dass der Bezug von ergänzenden Leistungen aus 
SGB II oder SGB XII zulässig ist, wenn diese Perso-
nen alle objektiven und subjektiven Möglichkeiten 
ausgeschöpft haben, um ihren Lebensunterhalt zu 
 sichern. Die Entscheidung, ob die Härtefallregelung 
zur Anwendung kommt, obliegt den jeweiligen Staats-
angehörigkeitsbehörden und es bleibt abzuwarten, wie 
die Behörden diese in der Praxis anwenden werden.

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/gesetz-zur-modernisierung-des-staatsangehoerigkeitsrechts.html
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Wie die Änderungen bei der Aufenthaltsdauer und der 
Sicherung des Lebensunterhaltes in diesem Bericht 
mithilfe der Daten abgebildet wurden, wird in Kapitel 
4.1 beschrieben. Die Konsequenzen, die sich aus den 
geplanten gesetzlichen Änderungen im Staatsagen-
hörigkeitsgesetz ergeben, werden im Nachfolgenden 
dargestellt.

6.1 Aufenthaltsdauer

Wendet man die Regelungen des StARModG-E zu den 
Aufenthaltsanforderungen auf die Daten aus 2021 an, 
so ergibt sich, dass lediglich eine Minderheit von 3 % 
der Geflüchteten eine Aufenthaltsdauer von drei Jah-
ren, der überwiegende Großteil von 96 % jedoch eine 
Aufenthaltsdauer von fünf Jahren vorweisen müsste, 
um sich einbürgern lassen zu können (ohne Ab-
bildung).

Die nach der Modernisierung jeweilige erforderliche 
Aufenthaltsdauer hätten im Jahr 2021 bereits 85 % der 
Geflüchteten mitgebracht, dies hätte hochgerechnet 
rund 581.000 Personen (Abbildung 11) entsprochen. 
Hierbei gibt es keine Unterschiede zwischen den Ge-
schlechtern, Altersgruppen oder Herkunftsländern. 
Würde man die Aufenthaltsdauer der Daten aus 2021 
fortschreiben, dann würden ein Jahr später im Jahr 

2022 93 % der Geflüchteten (hochgerechnet rund 
632.000 Personen) und zwei Jahre später im Jahr 2023 
98 % der Geflüchteten (hochgerechnet rund 669.000 
Personen) eine ausreichende Aufenthaltsdauer für 
eine Einbürgerung gemäß der geplanten Gesetzes-
änderungen mitbringen. Die Aufenthaltsdauer würde 
somit 2023 für Geflüchtete, die zwischen 2013 und 
2019 nach Deutschland eingereist sind, kein Hindernis 
(mehr) beim Staatsangehörigkeitserwerb darstellen.

6.2 Lebensunterhalt

Die Bestimmungen, ab wann der Lebensunterhalt als 
gesichert gilt, wurden im Gesetzesentwurf konkreti-
siert. Wendet man diese Änderungen rückwirkend auf 
die Daten aus 2021 an, hätten 2021 insgesamt 61 % 
der Geflüchteten ihren Lebensunterhalt eigenständig 
sichern können, dies würde hochgerechnet rund 
465.000 Personen (Abbildung 12) entsprechen. Hier-
bei bestehen sowohl Unterschiede nach Geschlecht, 
Altersgruppen sowie Herkunftsländern. Die Muster 
sind hierbei ähnlich wie vor den geplanten Gesetzes-
änderungen, wenn ausschließlich der Bezug von Leis-
tungen nach SGB II oder SGB XII betrachtet wird. Das 
heißt, Frauen, Ältere und Personen aus Syrien und 
dem Irak hätten 2021 auch nach den Änderungen im 
Staatsangehörigkeitsgesetz seltener eigenständig ihren 

Abbildung 11: Ausreichende Aufenthaltsdauer für Einbürgerung nach Modernisierung des Staatsangehörigkeitsgesetzes 
2021 (Anteile in Prozent)

Quelle: IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten 2021 (v38); Daten gewichtet; n = 2.076

Hinweis: Die Linien geben den jeweiligen Konfidenzintervall wieder, d. h. den Wertebereich, in dem der Parameter mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 95 % liegt.
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Lebensunterhalt sichern können als Männer, Jüngere 
oder Personen aus Afghanistan, Afrika und anderen 
Herkunftsländern.

6.3 Kumulative Erfüllung 
der vier Einbürgerungs
voraussetzungen

Berücksichtigt man die Änderungen bei der Aufent-
haltsdauer sowie der Sicherung des Lebensunter-
haltes entsprechend des StARModG-E bei den Be-
rechnungen, nimmt der Anteil an Personen, die 2021 
alle vier Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllt hätten, 
um fünf Prozentpunkte auf 21 % zu (Abbildung 13). 
Dies hätte 2021 hochgerechnet rund 135.000 Perso-
nen entsprochen. Ähnlich wie bei den bivariaten Ana-
lysen vor den geplanten Gesetzesänderungen wäre 
auch nach einer Umsetzung des StARModG der Anteil 
derer, die alle vier Voraussetzungen erfüllen, bei Män-
nern höher als bei Frauen, mit zunehmender Alters-
gruppe würde der Anteil abnehmen und insbesondere 
bei Personen aus Syrien wäre der Anteil höher als bei 
Personen aus den anderen Herkunftsgruppen.

Werden auch bei den multivariaten Analysen eine ver-
kürzte Aufenthaltsdauer sowie Änderungen bei der 
Sicherung des Lebensunterhaltes gemäß des StAR-
ModG-E angesetzt, ergeben sich ähnliche Muster wie 
ohne die geplanten Gesetzesänderungen (Tabelle 2), 
bis auf einige bedeutsame Ausnahmen: Geschlechter-
unterschiede sind zwar im ersten, aber bereits nicht 
mehr im zweiten Modell auszumachen. Im zwei-
ten Modell trägt die familiäre Situation nicht zur Er-
klärung der Geschlechterunterschiede bei, da weder 
der Familienstand, das Zusammenleben mit minder-
jährigen Kindern noch der Haushaltstyp statistisch 
signifikant sind. Dies ist insbesondere in Bezug auf 
Alleinerziehende im Vergleich zu den Modellen mit 
der aktuellen Gesetzeslage anders (vgl. Kapitel 5). 
Eine mögliche Erklärung ist, dass für Alleinerziehende 
im neuen Gesetzesentwurf für die Sicherung ihres 
Lebensunterhaltes eine Härtefallregelung vorgesehen 
ist. Kommen Alleinerziehende ihren aufgrund von 
Kinderbetreuungspflichten reduzierten Erwerbs-
pflichten nach, ist der Bezug von Leistungen nach 
SGB II oder XII für sie möglich. Ob diese Härtefall-
regelung wirklich ausreichen wird, um die bis dato ge-
ringere Wahrscheinlichkeit bei Alleinerziehenden für 
die Erfüllung der vier Einbürgerungsvoraussetzungen 
auszugleichen, wird davon abhängen, wie die einzel-
nen Staatsangehörigkeitsbehörden diese Härtefall-
regelung in der Praxis von umsetzen.

Abbildung 12: Sicherung des Lebensunterhalts nach Modernisierung des Staatsangehörigkeitsgesetzes 2021  
(Anteile in Prozent)

Quelle: IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten 2021 (v38); Daten gewichtet; n = 2.315

Hinweis: Die Linien geben den jeweiligen Konfidenzintervall wieder, d. h. den Wertebereich, in dem der Parameter mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 95 % liegt.
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Abbildung 13: Gleichzeitige Erfüllung der vier untersuchten Einbürgerungsvoraussetzungen nach Modernisierung des 
Staatsangehörigkeitsgesetzes 2021 (Anteile in Prozent)

Quelle: IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten 2021 (v38); Daten gewichtet; n = 1.971

Hinweis: Die Linien geben den jeweiligen Konfidenzintervall wieder, d. h. den Wertebereich, in dem der Parameter mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 95 % liegt.
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Anstelle der familiären Situation kann in den Mo-
dellen, in denen die geplanten Änderungen nach 
StARModG-E berücksichtigt werden, der Bildungs-
hintergrund die Geschlechterunterschiede erklären. 
So haben insbesondere niedrigere Gebildete – aber 
nicht Frauen per se – nach Anwendung der geplanten 
Gesetzesänderungen eine niedrigere Wahrscheinlich-
keit, alle vier Einbürgerungsvoraussetzungen kumu-
lativ zu erfüllen, im Vergleich zu Geflüchteten mit 
mittlerer (plus 16 Prozentpunkte) oder höherer (plus 
19 Prozentpunkte) Bildung. Auch im dritten Modell, 
in dem zusätzlich der Gesundheitszustand und die 
Kontakthäufigkeit zu Personen deutscher Herkunft 
neben der familiären Situation und dem Bildungs-
hintergrund berücksichtigt werden, bleibt der Vorteil 
von Geflüchteten mit mittlerer Bildung (plus 14 Pro-
zentpunkte) sowie höherer Bildung (plus 17 Prozent-
punkte) im Gegensatz zu niedriger Gebildeten kaum 
vermindert bestehen. Genau wie unter der aktuellen 
Gesetzeslage ist insgesamt davon auszugehen, dass 
höher Gebildete von einem schnelleren Spracherwerb 
sowie besserem Zugang zum Arbeitsmarkt profitie-
ren (Brücker et al., 2020, Niehues et al., 2021). Dies 
versetzt sie eher in die Lage, die untersuchten Ein-
bürgerungsvoraussetzungen zu erfüllen.

Eine weitere wichtige Abweichung zu den Be-
rechnungen ohne die geplanten Gesetzesänderungen 
ist, dass der Alterseffekt auch im dritten Modell 

 bestehen bleibt. Auch im dritten Modell haben 31- 
bis 45-Jährige eine um acht Prozentpunkte, 46- bis 
60-Jährige eine um 14 Prozentpunkte und Über-
60-Jährige eine um 26 Prozentpunkte geringe Wahr-
scheinlichkeit als Jüngere (18- bis 30-Jährige), alle vier 
Einbürgerungsvoraussetzungen gleichzeitig zu er-
füllen. Zudem sind im dritten Modell interessanter-
weise Unterschiede in der Beurteilung des eigenen 
Gesundheitszustandes nicht mehr statistisch signi-
fikant. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass der 
Gesundheitszustand nicht mehr zur Erklärung von 
Altersunterschieden beiträgt. Hierfür spricht, dass, 
wenn die Änderungen durch die Modernisierung des 
Staatsangehörigkeitsgesetzes bei den Berechnungen 
berücksichtigt werden, der Anteil mit (sehr) gutem 
Gesundheitszustand unter Jüngeren sinkt und auch 
verstärkt Jüngere mit einem zufriedenstellenden 
Gesundheitszustand die vier Einbürgerungsvoraus-
setzungen erfüllen können. Darüber hinaus wurde bei 
der Berechnung mit der aktuellen Gesetzeslage von 
Erleichterungen bei der Sicherung des Lebensunter-
haltes für ältere Personen über 65 Jahren ausgegangen 
(Leistungsbezug möglich und keine Erwerbspflicht). 
In den Berechnungen gemäß der geplanten Gesetzes-
änderungen werden diese Erleichterungen nicht 
mehr berücksichtigt. Es wird auch für Über-65- 
Jährige grundsätzlich davon ausgegangen, dass kein 
Leistungsbezug nach SGB II oder SGB XII vorliegen 
darf oder dass, wenn ein Leistungsbezug vorliegt, sie in 
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Tabelle 2: Durchschnittliche Effekte unterschiedlicher Faktoren für die Wahrscheinlichkeit, die vier untersuchten 
Einbürgerungsvoraussetzungen kumulativ zu erfüllen, nachdem die geplanten Gesetzesänderungen bei der 
Aufenthaltsdauer sowie der Sicherung des Lebensunterhaltes umgesetzt wurden (Angaben in Prozentpunkten)

Modell 1 Modell 2 Modell 3

Sozio-demografie + Familiensituation,  
Bildungshintergrund

+ Gesundheit, Kontakt zu 
Personen deutscher  

Herkunft

Frauen (Referenz: Männer) -8,73** -5,68 -2,03

Alter (Referenz: 18- bis 30-Jährige)

31- bis 45-Jährige -9,24* -9,52* -7,78*

46- bis 60-Jährige -18,15*** -17,42*** -14,37*

61 Jahre und älter -27,51*** -27,41*** -25,54***

Herkunftsland (Referenz: Syrien)

Irak -14,98*** -11,28* -11,43*

Afghanistan -16,29** -14,75* -15,10*

Afrika -15,37*** -12,67** -13,07**

Andere Staaten/Staatenlose -17,31** -17,57*** -18,34***

In Deutschland verheiratet oder in fester Partnerschaft 
(Referenz: Alleinlebend)

-1,52 -0,95

Kinder im Haushalt  
(Referenz: Keine minderjährigen Kinder im Haushalt)

7,26 6,79

Haushaltstyp (Referenz: Ein-Personen-Haushalt)

(Ehe-)Paar ohne Kind(er) -3,56 -2,46

Alleinerziehend -13,24 -12,15

(Ehe-)Paar mit Kind(ern) -9,07 -9,15

Sonstige Kombinationen -11,07 -10,79

Bildungshintergrund (Referenz: Niedrig)

Mittel 16,48*** 14,33***

Hoch 19,39*** 16,51***

Selbst eingeschätzte Gesundheit (Referenz: Schlecht)

Zufriedenstellend 9,31

Gut 7,84

Kontakt zu Personen deutscher Herkunft (Referenz: Nie)

Selten 12,63***

Oft 17,01***

Beobachtungen 1,934

Anmerkung: Multivariate logistische Regressionsergebnisse; abhängige Variable ist die Erfüllung aller vier Einbürgerungsvoraussetzungen; 
Kategorisierung unabhängiger Variablen: Bildungshintergrund klassifiziert nach ISCED 2011 (niedrig: 0, 1, 2; mittel: 3, 4; hoch: 5, 6, 7, 8); selbst 
eingeschätzte Gesundheit unterteilt in schlecht (schlecht, weniger gut), zufriedenstellend, gut (gut, sehr gut); Kontakt zu Personen deutscher 
Herkunft: nie, selten (seltener, jeden Monat, jede Woche), oft (mehrmals die Woche, täglich); Signifikanzen: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p< 0,001

Lesebeispiel: Weibliche Geflüchtete weisen im Vergleich zu männlichen Geflüchteten im ersten Modell im Durchschnitt eine um 11,48 Prozent-
punkte niedrigere Wahrscheinlichkeit auf, die vier Einbürgerungsvoraussetzungen zu erfüllen, wenn alle anderen Faktoren konstant sind. 

Quelle: IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten 2021 (v38); Daten gewichtet
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den letzten 24 Monaten mindestens 20 Monate Voll-
zeit erwerbstätig waren. Da der Leistungsbezug 2021 
bei Über-60-Jährigen bei 84 % lag, ist es nicht ver-
wunderlich, dass auch im dritten Model gemäß StAR-
ModG-E Altersunterschiede bestehen bleiben.

Ähnlich wie in den Modellen mit der  aktuellen 
Gesetzeslage bleibt in den Modellen, in denen die 
 Änderungen nach StARModG-E berücksichtigt 
 werden, der Effekt der Herkunftsländer sowie der 
Kontakthäufigkeit zu Personen deutscher  Herkunft 
bestehen. Das heißt, auch nach den geplanten 
Gesetzesänderungen wäre die Wahrscheinlichkeit bei 
Geflüchteten aus Syrien höher als bei Geflüchteten aus 
anderen Herkunftsländern, alle vier Voraussetzungen 
kumulativ zu erfüllen. Bei Personen ohne Kontakt zu 
Personen deutscher Herkunft ist diese Wahrschein-
lichkeit geringer als bei Personen mit seltenem (13 
Prozentpunkte) oder häufigem (17 Prozentpunkte) 
Kontakt.

Insgesamt zeigt sich somit, dass auch mit den Ände-
rungen im Staatsangehörigkeitsgesetz ähnliche Mus-
ter bei der Möglichkeit, die vier Einbürgerungsvoraus-
setzungen zu erfüllen, bestehen bleiben. Nach wie 
vor ist die Wahrscheinlichkeit für Frauen, Ältere, Ge-
flüchtete, die nicht aus Syrien stammen, sowie nied-
rigere Gebildete geringer als für Männer, Jüngere, 
Personen aus Syrien sowie höher Gebildete. Diese ge-
ringere Wahrscheinlichkeit bei Frauen kann mit einem 
niedrigeren Bildungshintergrund erklärt werden. Durch 
eine Härtefallregelung in Bezug auf die Sicherung des 
Lebensunterhalts für Alleinerziehende im Zuge der 
 geplanten Gesetzesänderungen kann es möglich sein, 
dass Nachteile, die Alleinerziehende unter dem aktu-
ell geltenden Gesetz noch zu verzeichnen haben, aus-
geglichen werden. Zudem verdeutlichen die Analysen 
die Herausforderungen für ältere Geflüchtete, den 
untersuchten Einbürgerungsvoraussetzungen nach-
zukommen. In Bezug auf die Deutschkenntnisse sind 
Erleichterungen für ältere Geflüchtete bei der Mo-
dernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts nach wie 
vor möglich. Wird die Härtefallregelung in Bezug auf 
den Lebensunterhalt, wie beispielsweise für Allein-
erziehende vorgesehen, auch für ältere Geflüchtete 
angewendet, könnte dies dazu beitragen, die Nachteile 
in diesem Bereich für Über-65-Jährige abzufedern.

Zudem unterstreichen die multivariaten Analysen 
die Bedeutung des Bildungshintergrundes sowie der 
Kontakthäufigkeit zu Personen deutscher Herkunft für 
die Erfüllung der vier Einbürgerungsvoraussetzungen. 
Weiterhin verdeutlichen sie, dass der Gesundheits-
zustand im Zuge der geplanten Gesetzesänderungen 

keine so große Rolle mehr für die Möglichkeit, die vier 
Einbürgerungsvoraussetzungen gleichzeitig zu er-
füllen, spielen wird.
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Personen, die einen Antrag auf Einbürgerung  stellen, 
haben die Möglichkeit, ihre Kinder mit einbürgern 
zu lassen (§ 10 Abs. 2 StAG). Für ausländische Kinder 
und Jugendliche, die nicht in Deutschland geboren 
 wurden, kann sich die notwendige Aufenthaltsdauer 
in Deutschland – ebenso wie für mit einzubürgernde 
Ehe- und Lebenspartnerinnen und -partner (vgl. Ka-
pitel 2) reduzieren. Bei mit einzubürgernden  Kindern 
zwischen sechs und 15 Jahren reduziert sich die 
 Aufenthaltsdauer im Normalfall auf drei Jahre. Kinder, 
die jünger als sechs Jahre alt sind, müssen in der Regel 
ihr halbes Leben in Deutschland verbracht haben 
(VAH-StAG, Nr. 8.1.3.9.2; 10.2.1.2.2). 

Kinder ausländischer Eltern, die in Deutschland ge-
boren wurden, erwerben seit dem Jahr 2000 mit Ge-
burt neben der Staatsangehörigkeit der Eltern auch 
die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn ein Elternteil 
zum Zeitpunkt der Geburt seit acht Jahren rechtmäßig 
in Deutschland lebt und ein unbefristetes Aufent-
haltsrecht besitzt (§ 4 Abs. 3 StAG). Nach Vollendung 
des 21. Lebensjahres muss sich das Kind zwischen der 
deutschen und der ausländischen Staatsangehörigkeit 
entscheiden (Optionspflicht; § 29 StAG).

Seit der Neuregelung der Optionspflicht Ende 2014 
sind Ius-soli-Deutsche, also Kinder, die die deutsche 
Staatsangehörigkeit aufgrund ihrer Geburt in Deutsch-
land erhalten haben, von der Optionspflicht befreit, 
wenn sie in Deutschland aufgewachsen sind.23 Das 
Gleiche gilt für Ius-soli-Deutsche, die neben der deut-
schen nur die Staatsangehörigkeit eines anderen EU-
Staates oder der Schweiz besitzen (§ 29 StAG, Abs. 1 

23 Als „in Deutschland aufgewachsen“ gilt (§ 29 Abs. 1a StAG), wer 
bis zur Vollendung seines 21. Lebensjahres

•  sich acht Jahre gewöhnlich in Deutschland aufgehalten hat oder
•  sechs Jahre in Deutschland eine Schule besucht hat oder
•  über einen in Deutschland erworbenen Schulabschluss oder 

eine in Deutschland abgeschlossene Berufsausbildung  verfügt.

Nr. 3). Für Kinder und Jugendliche mit ausschließlich 
ausländischer Staatsangehörigkeit, die unter 16 Jahre 
alt sind, ist ein Antrag auf Einbürgerung durch die 
 Eltern einzureichen (§ 37 StAG).

Um besser einschätzen zu können, wie viele Kinder 
sich 2021 hätten mit einbürgern lassen können, wird 
berechnet, wie viele Kinder 2021 zusammen mit min-
destens einer erwachsenen Person lebten, die die vier 
überprüften Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllt. 
Für die Analysen werden Kinder von null bis 17 Jahren 
berücksichtigt, da sich die bisherigen Berechnungen 
aufgrund der Datenlage auf volljährige Geflüchtete 
 beziehen und nicht – wie es das Gesetz eigentlich vor-
sieht – auf Antragstellende, die das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Die Berechnungen zeigen, dass sich 
13 % der Minderjährigen über Haushaltsmitglieder 
hätten mit einbürgern lassen können. Insgesamt hät-
ten somit – Stand 2021 – hochgerechnet rund 115.000 
minderjährige Kinder über den Familienverbund ein-
gebürgert werden können. 

Berücksichtigt man auch bei den Berechnungen der 
Miteinbürgerung von Kindern die geplanten Gesetzes-
änderungen in Bezug auf die Aufenthaltsdauer und 
die Sicherung des Lebensunterhaltes der Eltern, dann 
steigt die Anzahl an Kindern, die eingebürgert werden 
könnten. Angenommen, die geplanten Änderungen 
wären zur Anwendung gekommen, dann hätten 2021 
22 % der Kinder mit Erwachsenen zusammengelebt, 
die die vier Einbürgerungsvoraussetzungen bereits im 
Jahr 2021 erfüllt hatten. Dies sind neun Prozentpunkte 
mehr als ohne die Umsetzung der geplanten Gesetzes-
änderung. Insgesamt hätten dann 2021 rund 185.000 
minderjährige Kinder zusammen mit ihren Eltern die 
deutsche Staatsangehörigkeit erwerben können. Dies 
wären 70.000 Kinder mehr als ohne die Gesetzes-
änderungen.

7 Exkurs: (Mit)Einbürgerung 
von Kindern
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8 Zusammenfassung und Fazit

Anhand der Daten aus der IAB-BAMF-SOEP-Befra-
gung von Geflüchteten ist ersichtlich, dass bis 2021 
1 % der Geflüchteten, die zwischen 2013 und 2019 
nach Deutschland eingereist waren und einen An-
trag auf Asyl gestellt hatten, bereits die deutsche 
Staatsangehörigkeit erworben hat. Weitere 6 % hat-
ten 2021 einen Antrag auf Einbürgerung gestellt. 
Unter den verbleibenden Geflüchteten sind die Ein-
bürgerungsabsichten mit 92 % sehr hoch. Die Ana-
lysen zu vier zentralen Einbürgerungsvoraussetzungen 
zeigen, dass 2021 71 % dieser Geflüchteten einen 
ausreichenden Aufenthaltstitel vorweisen konn-
ten, gut jede bzw. jeder Vierte (43 %) bereits aus-
reichend lang in Deutschland lebte und knapp die 
Hälfte über ausreichende Deutschkenntnisse ver-
fügte (48 %), etwas mehr als die Hälfte (57 %) keine 
Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld II bezog und von 
den Haushalten, die diese Leistungen bezogen, wie-
derum 43 % ihren Erwerbsanforderungen nachkamen, 
um sich einbürgern zu lassen. Gleichzeitig konnten 
lediglich 16 % derjenigen Geflüchteten, die 2021 noch 
keinen Einbürgerungsantrag gestellt hatten, die vier 
Einbürgerungsvoraussetzungen kumulativ erfüllen. 
Dies entspricht für das Jahr 2021 hochgerechnet rund 
103.000 Personen. 

Berücksichtigt man in den Berechnungen die gesetz-
lichen Änderungen in Bezug auf die Aufenthaltsdauer 
und die Sicherung des Lebensunterhalts, die sich durch 
eine geplante Modernisierung des Staatsangehörig-
keitsgesetzes ergeben (StARModG-E; Stand August 
2023), steigen die Anteile weiter an. So hätten mit 
den Gesetzesänderungen 2021 85 % der Geflüchteten 
lange genug in Deutschland gelebt und 61 %  hätten 

eigenständig ihren Lebensunterhalt sichern  können. 
Alle vier untersuchten Einbürgerungsvoraussetzungen 
gemäß StARModG-E hätten 2021 21 % der Ge-
flüchteten ohne bisherigen Einbürgerungsantrag er-
füllen können, dies hätte 2021 hochgerechnet rund 
135.000 Personen entsprochen.  

Bei den vorliegenden Analysen ist allerdings zu be-
achten, dass aufgrund einer nicht ausreichenden 
Datengrundlage nicht alle Einbürgerungsvoraus-
setzungen überprüft oder die untersuchten Voraus-
setzungen nicht in ihrer Gänze abgebildet werden 
konnten (Klärung der Identität und Staatsangehörig-
keit, Straffreiheit, Einordnung in deutsche Lebens-
verhältnisse, ggf. Aufgabe der alten Staatsangehörig-
keit; vgl. Kapitel 4.1). Darüber hinaus variieren die 
Auslegungen der Einbürgerungskriterien zwischen 
Staatsangehörigkeitsbehörden. Zudem wurden die 
Voraussetzungen für eine Anspruchseinbürgerung 
gemeinsam mit den Voraussetzungen für eine Er-
messenseinbürgerung betrachtet. Die Datengrund-
lage stammt aus dem Jahr 2021 und es ist davon aus-
zugehen, dass es bis 2023 zu Veränderungen bei den 
Befragten gekommen ist. Eine weitere Limitation in 
den Analysen ergibt sich dadurch, dass nur volljährige 
Geflüchtete betrachtet wurden und nicht – wie vom 
Gesetzgeber eigentlich vorgegeben – Personen ab 
16 Jahren. Letztere wurde im Rahmen der mit ein-
zubürgernden Kinder betrachtet. Hieraus entstehen 
 Unschärfen bei der Berechnung der Kriterien. Ziel der 
hier vorgelegten Kurzanalyse war jedoch, möglichst 
den Kern von vier zentralen Einbürgerungsvoraus-
setzungen realistisch abzubilden und ihre Erfüllung zu 
untersuchen. 
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Ein vertiefter Blick darauf, wer alle vier Voraus-
setzungen ohne oder unter Berücksichtigung der 
 geplanten Gesetzesänderungen gemäß StARModG-E 
erfüllen würde, verweist auf deutliche Unterschiede 
zwischen den Geschlechtern, Altersgruppen, Her-
kunftsländern sowie nach Bildungshintergrund und 
Kontakthäufigkeit zu Personen deutscher Herkunft. 
Die bivariaten und multivariaten Ergebnisse weisen 
darauf hin, dass Männer, Jüngere, Personen aus Sy-
rien, höher gebildete Geflüchtete sowie Geflüchtete 
mit häufigerem Kontakt zu Personen deutscher Her-
kunft eher die Voraussetzungen für eine Einbürgerung 
erfüllen. Mit der aktuellen Gesetzeslage erschweren 
insbesondere die geringere Erwerbsquote, der höhere 
Anteil an Alleinerziehenden, die geringeren Deutsch-
kenntnisse sowie der seltenere Kontakt zu Personen 
deutscher Herkunft bei Frauen eine erfolgreiche Ein-
bürgerung. Durch eine Einbürgerung im Familienver-
bund und die haushaltsbezogene Absicherung des 
Lebensunterhaltes kann zwar der negative Effekt der 
hohen Nichterwerbstätigkeitsquote unter geflüchteten 
Frauen abgefedert werden, dennoch muss auch bei 
Einbürgerungen im Familienverbund jede einzu-
bürgernde Person die übrigen Anforderungen indivi-
duell erfüllen, beispielsweise ausreichende Deutsch-
kenntnisse besitzen. Gerade alleinerziehenden Frauen 
dürfte die Sicherung des Lebensunterhaltes schwer-
fallen. Durch die Einführung einer Härtefallregelung 
in Bezug auf die eigenständige Sicherung des Lebens-
unterhaltes für Alleinerziehende im Zuge der ge-
planten Gesetzesänderungen weisen die empirischen 
Ergebnisse darauf hin, dass die bisherigen Nachteile 
für Alleinerziehende ausgeglichen werden können. 
Ob dies tatsächlich der Fall sein wird, wird jedoch 
stark davon abhängen, wie die Staatsangehörigkeits-
behörden die geplante Härtefallregelung in der Praxis 
umsetzen werden. 

Wenn die Gesetzesänderungen umgesetzt werden, 
können Geschlechterunterschiede bei der Erfüllung 
der untersuchten Einbürgerungsvoraussetzungen vor 
allem durch den Bildungshintergrund erklärt werden. 
Geschlechterunterschiede im Bildungshintergrund va-
riieren je nach Herkunftsland und sind insbesondere 
bei Personen aus Syrien sowie dem Irak zu finden, 
wobei Frauen aus diesen Herkunftsländern im Schnitt 
ein niedrigeres Bildungsniveau aufweisen als  Männer. 
Dass vor allem höher Gebildete bessere Vorausset-
zungen für die Erfüllung der Einbürgerungskriterien 
mitbringen, ist wenig verwunderlich, da aus frühe-
ren Untersuchungen bereits bekannt ist, dass ihnen 
der Deutscherwerb und der Zugang zum Arbeitsmarkt 
schneller gelingen (Brücker et al., 2020; Niehues, 

2021). Insbesondere Letzteres erleichtert die eigen-
ständige Sicherung des Lebensunterhalts.

Unter der aktuellen Gesetzeslage scheinen auch äl-
tere Personen, die sich aber noch nicht im Renten-
alter befinden, besondere Schwierigkeiten zu haben, 
den eigenen Lebensunterhalt zu sichern; unter an-
derem womöglich, weil es für sie schwieriger ist, 
auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen (Brücker et al., 
2020;  Maddox, 2021). Zudem schätzen sie ihre eigene 
Gesundheit schlechter ein und haben seltener Kon-
takt zu Personen deutscher Herkunft. Werden die ge-
planten Gesetzesänderungen umgesetzt, bleiben die 
Nachteile für ältere Personen bestehen bzw. können 
insbesondere für Personen im Rentenalter zunehmen, 
wenn für diese nicht auch eine Härtefallregelung in 
Bezug auf die Sicherung des Lebensunterhaltes vor-
gesehen wird. Für Über-60-Jährige sind bereits unter 
der aktuellen Gesetzeslage Erleichterungen in Bezug 
auf deutsche Sprachkenntnisse vorgesehen (VAH-
StAG 8.1.3.7). Im Zuge der Modernisierung des Staats-
angehörigkeitsgesetzes soll auch bei der Anspruchs-
einbürgerung eine Härtefallregelung im Bereich des 
Spracherwerbs eingeführt werden (StARModG-E 
§ 10 Abs. 4a). Wenn glaubhaft nachgewiesen wer-
den kann, dass der Erwerb eines B1-Zertifikats den 
Antragstellenden nicht möglich ist, und eine Prog-
nose zu dem Schluss kommt, dass dies auch dauer-
haft nicht der Fall sein wird, ist der mündliche Nach-
weis von Deutschkenntnissen über eine Verständigung 
im Alltag ausreichend. Neben älteren Personen ist es 
möglich, dass auch Geflüchtete mit einem niedrigen 
Bildungsgrad wie beispielsweise Analphabetinnen und 
Analpha beten von dieser Regelung in Zukunft profitie-
ren könnten.

Syrische Geflüchtete scheinen vor allem von einem 
für eine Einbürgerung vorteilhafteren Aufenthalts-
status zu profitieren, der im Rahmen der Ermessens-
einbürgerung zu einer verkürzten Aufenthaltsdauer 
führt und mit vergleichsweise leichterem Zugang 
zu Sprachkursen und dem Arbeitsmarkt  einhergeht. 
Diese Vorteile bleiben auch im Zuge der Umsetzung 
der geplanten Gesetzesänderungen bestehen. Aus 
der Forschung ist zum Zusammenhang zwischen 
sozioökonomischen Integrationsaspekten und einer 
Einbürgerung bekannt, dass sich in Deutschland 
einbürgernde Personen häufig vergleichsweise vorteil-
hafte sozioökonomische Merkmale mitbringen (Wein-
mann et al., 2012). Dies kann sich dann durch den 
 Einbürgerungsprozess noch einmal verstärken, sodass 
die Heterogenität hinsichtlich dieser Merkmale in der 
Bevölkerung mit Fluchterfahrung im Zuge von Ein-



38 Zusammenfassung und Fazit

bürgerungsprozessen weiter zunehmen kann (Gath-
mann & Garbers, 2022).

Insgesamt konnte gezeigt werden, dass die über-
wiegende Mehrheit der Bevölkerung mit Flucht-
erfahrung (79 %), die zwischen 2013 und 2019 
in Deutschland eingereist ist, auch nach den an-
gestrebten Änderungen im Staatsangehörigkeitsrecht 
(noch) nicht in der Lage sein wird, mindestens die vier 
hier untersuchten Einbürgerungsvoraussetzungen zu 
erfüllen. Dies steht in einem Kontrast zu den sehr stark 
ausgeprägten Einbürgerungsabsichten in dieser Be-
völkerungsgruppe. Da neben den hier untersuchten 
Anforderungen auch noch weitere Voraussetzungen 
erfüllt werden müssen, beispielsweise die Klärung der 
Identität und Staatsangehörigkeit, ist davon auszu-
gehen, dass der Personenkreis an Geflüchteten, die 
sich erfolgreich einbürgern lassen könnten, niedriger 
ausfällt als hier berechnet. Zudem befinden sich die 
geplanten Gesetzesänderungen im Staatsangehörig-
keitsgesetz noch im parlamentarischen Prozess, sodass 
weitere Änderungen möglich sind. Dennoch: Wie sich 
das Einbürgerungspotenzial bei Geflüchteten in Zu-
kunft entwickeln wird, wird stark damit zusammen-
hängen, ob Haushalte ihren Lebensunterhalt eigen-
ständig sichern und ob Geflüchtete ausreichende 
Deutschkenntnisse vorweisen können bzw. ob aus-
reichende Härtefallregelungen für vulnerable Gruppen 
vorgesehen bzw. in der Praxis zur Anwendung kom-
men werden. Gerade im Hinblick auf weibliche ältere 
Geflüchtete sowie niedriger Gebildete sollte überlegt 
werden, wie im Sinne der Chancengleichheit den wohl 
niedrigeren Einbürgerungsquoten entgegengesteuert 
werden kann. Bei Frauen und niedriger Gebildeten 
könnte verstärkt der Fokus auf die Erhöhung der Er-
werbstätigkeit und einen häufigeren Deutschkurs-
besuch gelegt werden. Zudem könnten Bemühungen, 
diese Personengruppe für Bildungsprogramme zu 
gewinnen und ihren Kontakt zu Personen deutscher 
Herkunft zu erhöhen, intensiviert werden. Es sollte 
überlegt werden, wie insbesondere Geflüchtete mit 
mittlerem Alter (46- bis 60-Jährige) ihren Lebens-
unterhalt eigenständig sichern könnten. Wenn keine 
Sonderregelungen vorgesehen werden, dann könnte 
überlegt werden, wie sich auch diese Gruppe verstärkt 
für Bildungsprogramme oder berufsqualifizierende 
Maßnahmen gewinnen lässt.

Der Abgleich zwischen der Erfüllung der vier Ein-
bürgerungsvoraussetzungen und der Selbstein-
schätzung der Erfüllung (aller) Einbürgerungs-
voraussetzungen verdeutlicht, dass nach wie vor 
Wissenslücken in Bezug auf die Einbürgerungs-
anforderungen bestehen und eine adäquate Be-
urteilung der eigenen Situation einigen Geflüchteten 
schwerfällt – obwohl die Mehrheit angibt, sich in-
formiert zu haben. Da die primären Informations-
quellen bei Geflüchteten das Internet sowie Freunde 
und Bekannte sind, könnten vor allem leicht zugäng-
liche,  verständliche und verlässliche Informationen 
im Internet dazu beitragen, diese Wissenslücken zu 
schließen. Eine Vereinheitlichung der Anwendung der 
Einbürgerungskriterien über Staatsangehörigkeits-
behörden hinweg würde zu einer verlässlichen Kom-
munikation beitragen.
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Tabelle A1: Merkmale von Geflüchteten, die zwischen 2013 und 2019 in Deutschland eingereist sind, gesamt und nach 
Geschlecht 2021 (Angaben in Prozent)

Gesamt Mann Frau

Geschlecht 66 34

Alter 18 bis 30 Jahre 46 50 39

31 bis 45 Jahre 40 37 44

46 bis 60 Jahre 12 11 14

61 Jahre und älter 3 3 3

Familienstand Verheiratet mit Ehepartnerin bzw. -partner in Deutschland 54 45 73

Ledig, geschieden oder Ehepartnerin bzw. -partner im Ausland 46 55 27

Anzahl Kinder Kein Kind 50 63 24

1 Kind 13 10 20

2 Kinder 17 12 25

3 Kinder 12 8 19

4 Kinder und mehr 8 6 12

Haushaltszusammensetzung Ein-Personen-Haushalt 34 50 3

Paar ohne Kind(er) 5 5 6

Alleinerziehend 8 2 19

Paar mit Kind(ern) 45 35 64

Mehr-Generationen-Haushalt 1 1 2

Sonstiges 7 7 6

Herkunftsland Syrien 40 40 41

Irak 10 10 9

Afghanistan 14 15 12

Afrika 18 18 16

Andere Staaten 18 16 22

Anhang
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Gesamt Mann Frau

Einreisejahr 2013 3 2 3

2014 11 11 10

2015 51 54 45

2016 17 15 21

2017 10 10 9

2018 8 7 9

2019 oder später 2 1 3

Aufenthaltsstatus Aufenthaltsgestattung (asylbewerbend) 5 5 6

Aufenthaltserlaubnis (asylberechtigt) 9 8 11

Aufenthaltserlaubnis (subsidiärer Schutz) 18 17 20

Aufenthaltserlaubnis (Flüchtlingseigenschaft) 32 31 33

Niederlassungserlaubnis 8 10 4

Duldung 12 14 6

Aufenthaltserlaubnis (humanitäre Aufnahme) 7 5 10

Sonstige 10 10 9

Bildungshintergrund Niedrig 64 63 67

Mittel 21 21 21

Hoch 15 16 13

Erwerbstätigkeit Vollzeit 33 46 7

Teilzeit/unregelmäßig oder geringfügig beschäftigt 8 8 6

In Kurzarbeit 2 3 1

Ausbildung/Lehre 4 6 3

Nicht erwerbstätig 53 38 83

Selbst eingeschätzte Deutschkenntnisse (Eher) schlecht 15 10 24

Es geht 34 32 36

(Sehr) gut 51 57 40

Selbst eingeschätzter Gesundheitszustand Schlecht/weniger gut 14 11 20

Zufriedenstellend 14 13 17

(Sehr) gut 72 77 63

Anmerkung: Kategorisierung von Variablen: Bildungshintergrund klassifiziert nach ISCED 2011 (niedrig: 0,1,2; mittel: 3,4; hoch: 5,6,7,8)

Quelle: IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten 2021 (v38); Daten gewichtet
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